
Der Not-- und Ausnahmezustand
im türkischen Verfassupgs

Ch.iistian Rumpf-&apos;-&apos;

1. Einleitung

fun&apos;dsechzig-Erschütterungen der Normalverfassung gehören in der,fÜn
jährigen Geschichte der Republik Türkei schon fast zum Alltag. Sei es

während der Zeit der radikalen Reformen Atatürks, sei es in,der Zeit der
Parlamentsdiktatur der Menderes-Regierun&apos; in den fünfziger Jahren die9
im Mai 1960,durch einen von der liberalen Universitätselite unterstützten

Putsch beseitigt -wurde, sei -es Anfang der-siebziger Jahre und schließlich -

Ende der siebziger und während der achtzigerJahre - immer wieder kam es

zu AussetzunK der Normalverfassung undzur Ausrufung des Ausnah-

mezustandes, um echten oder vermeintlichen Gefährdungen der öffentli-
chen Sicherheit und Ordnung oder gar - wie Ende der siebziger Jahre -.

bürgerkriegsähnlichen Zuständen entgegenzutreten. Dieser in der Verfas-

sungspraxis zu beobachtenden historischen Kontinuität entspricht auch die

Entwicklung des. Rechts der türkischen Notstandsverfassung. Während die
normative Ausgestaltung der Notstandsverfassung unter der Verfassung

* Wissenschaftlicher Assistent an der Universität Frankfurtl Türkei-Referent am Institut.

Abkürzungen: AMKI) Anayasa Mahkemesi Kararlar Dergisi [Entscheidungs-
sammlung des Verfassungsgerichts]; AVG Gesetz über die Ausnahmezustandsverwal-

tung; CEDH Convention Europ6enne des Droits de l&apos;Homme; E. Esa.s [Rechtssache];
EGMR Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte; EMRK
Europäische Menschenrechtskonvention; EuGRZ Europäische Grundrechte Zeitschrift;
GNVT Große Nationalversammlung der Türkei; lPbürgR Internationaler- Pakt über

bürgerliche und politische Rechte; jöR (N.F.) Jahrbuch des öffentlichen Rechts (Neue
Folge); K. Karar [Entscheidung]; mG mit Gesetzeskraft; MilRiG Militairrichterge-
setz; NG - Notstandsgesetz; RG Resmii Gazete [Amtsblatt]; StPO StrafprOzeßord-
nung; TV Türkische Verfassung; -VG Verwaltungsgericht; Yb Yearbook of the

European Convention on Human Rights.
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684 Ruinpf

von 1924 noch als rudimentär &apos;hezeichnet werdenkonnte 1, wurden in. der

Verfassung von 1961 Regelungen getroffen,- die die M&apos; lichk it des Miß-Og e

brauchs durch die. Exekutive einsch,r-älk, die Verfassungsände-
rung von 19.71 brachte eine begrenzie- Erweiterung der Voraussetzungen.
für die Ausrufung des Ausnahmezusiande.S3. Die Regelungen der Verfas-

sung von 1982 zum Not- und Ausnahmezustand schließlich&apos;sind erkenn-
bar das Ergebnis-der vor undnach1980

gesammelten Erfghrgnge.n..s,ö deg-Wunsches. der-vielseitigenTrobleme
--sei es im Hinblick auf,die Effizierii der&quot; Verwaltung, sei es im Hinblick
auf, die Frage d.er Geltuh.g d.ei.Grundrechts&apos;gewährleistungen - möglichst
vollständig Herr zu werden. Zugleich hat man versucht&apos;, dieses Ziel schon
durch die Regelungen im Verfass-ungst&apos;ext- zu erreichen. Dies führw

n
&apos; hAzu einer u gewöhnlichen Ausfü ichkeft der betreffehden Verfassungs-

vorschriften.
-

darau uDieser Beitrag beschränkt sicW, &apos; f, diese Verfass ngsvorschriften
u inind e. ge damit.,zus.amrüenhängen.de...Gruiidbrobleme Au.
ßerdem wird kurz auf einige wichtige-Abweichungen aufGesetzesebene
eingegangen,. die, sich auch. auf die, NotStandsverfassung auswirken.. * Die
Türkei ist ein anschauliches Beispiel dafüri, wie Verfass:unzstext und, Ver
fassung auseinanderfallen konnen, dA nicht nur als solc;hes gjesetztes. Ver&apos;,
fassungsrecht die Staatsverfa :ausmacht und die,Stadisverfas beiss-ung, sung.
genauerer Betrachtung.. erheblich anders .aussehen ka als der Verfas-

sungstext auf denersSo hat die Gesetz. Y, in.der.Türkelg, 4

ihre wesentlichen Im im.Au der-p n

fahreni mehr noch: in einer Ubergangszeit, in die Normalverfassunz

1 Abs.3 und Art.86 TV M4- (Text E. E. A i r s c h, Dit Verfassung der türki-
schen&gt;Rep. ..derWelt&quot;Bd.7][]Frankfiirt-geh Vgl. B.-
D ä v p r, Icra Organint.n istisngi Xetkileri Bg.k.irhindan Fevkalade- Häl 95jiinleri [Die Aus-
nahmezustände irn Hinblick- &apos;die-außerordentlichen Befugnisse är Exekutivel (Istanbul
1961).

2 Vgl. H i. r s c h, ibt S.le3,; P4 B i.1 g e n, 1961,-Anayasasina Göre..,Si,klyönetitü* [Die
Ausnahrnezustandsverwaltun n 1961] (ls bul 19, 6); F D-ggemäß der Verfassung vo tan 7 erni-

rel, Ojaganüst&apos;ü,&apos;hällerIe Häili - yasal, düzenlemeler, [Die - gesetzlichen Regelungen ZU-,.den&apos;
Notstand Türk Ware, Dergisi [Türkische Zeitschrift für Ve ältung], 56.3,63 (1.984),
S.43 ff.

3 V V,.Hirsch&quot;. erfassungsänderunginder.Türkei1971-DieStaatsverfassungengl. E. E.
der Welt Bd.7a (Hainburg: 1973)&quot;.. 5A0,- :d e r s., Verfassungsänder-ung in der Türkei, Verfas-
sung und Recht &apos;in Übersee 5 (1.972) &apos;S.195ff., m*it Nachtrag in- Verfassung und Recht in
Übersee 6.(1973), S.233ff.; de Die Änderungen-der türkischen, Verfassung von 1961,
jöR.(N.F.)23B. Tibi, Die:Verfassungsänderung4nAer Türkei,ufid ihr
gesellsChaftficher Kontext. Eine Kritik an. E. E. Hirsch, Verfassü g.utid. Recht in Übersee 5un

(1972), S.447ff.
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Der Not- und Ausnahmezustand im türkischen Verfassungsrecht 685

völlig außer Kraft gesetzt worden war, in der sich der auch über die Auto-
rität- des Verfassunggebers verfügende Gesetzgeber im Rahmen seiner eige-
nen Legalität keinerlei Gedanken übe-r die Verfassungsmäßigkeit seiner

gesetzgeberischen Maßnahmen zu machen brauchte. Die Folgen,
die in manchen durchaus wesentlichen Punkten mangelnde Übereinstim-
mung zwischen der in der Übergangszeit geschaffenen Geseueslage und
der ihr Ende bedeutenden Verfassung von 1982, hat jener Ges&amp; des
Ausnahmezustands sehr wohl bedacht, es aber auch vermieden, die&apos;neue
Verfassung mit ihrer höheren normativen.Kraf durchschlagen zu lassen.
Statt dessen verfälschen diese Widersprüche, die&apos; durch eine in:die Verfas-

sung aufgenommene normative Fiktion der Verfassungsmäßigkeitl&quot;besei7
tigt wurden, die Verfassungslage, ohne daß dies an Hand des reinen
Wortlauts der einschlägigen Verfassungs&apos;vors, erkennbar wäre (siehe
dazu unten III).

II- Not- und Ausnahmezustandsregime
in der Verfassung

1. Allgemeines

Die türkische Verfassung enthält fünf Artikel, die die zentrale Regelung
des Not- und Ausnahmezustandsregimes darstellen; in anderen VorsChrif-
ten kommt es zu Verweisen hierauf.

Zunächst seien die vier das Not- und Ausnahmezustandsregime ausge-
staltenden Vorschriften wiedergegeben4:

A. Fälle des Notstandes

1. Ausrufung des Notstandes wegen einer Naturkatastrophe oder schweren
Wirtschaftskrise

4 In der Übersetzung des Verfassers. Vgl. C. Rumpf, Die Verfassung der Re ublikp 1

Türkei (Übersetzung mit einer kurzen Einführung), Beiträge zur Konfliktforschung 1983/1,
S. 105 ff.; weitere Übersetzungen. E. E. H i r s c h, Die Verfassung der Türkischen Republik
vom 9.November 1982, jöR (N.F.) 32 (1983), S.507ff., 0. Oehring, Orient 1983/2,
S.316ff. Zu der kommentierten Übersetzung von R. Wedekind, Die Verfassung der
Türkischen Republik vom 7.November 1982 (Hannover 1984), vgl. die kritische Bespre-
chung von C. R u m p f, Orient 1985/1, S. 108 ff. Die hier wiedergegebene Übersetzung des
Verfassers ist eng an Wortlaut und Stil des&apos; Originals orientiert, um den durch eine sprachli-
che Glättung entstehenden Gefahren der Ungenauigkeit zu entgehen. Die Überschriften zu
den einzelnen Artikeln sind amtlich, gelten jedoch nicht als Bestandteil des Normtextes

(Art. 176 Abs.2 TV). Die fünfte Vorschrift ist Art.1 5 TV (dazu unten 11.3).
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686 Rumpf

Art. 119 - In Fällen einer Naturkatastrophe,..gefährlicher Seuchen oder einer

schweren Wirtschaftskrise kann der unter dem Vorsitz des.. Präsidenten der -

Republik zusammentretendeMin in-e.inern 12 oder,meihreren. Teilen,.des
Landes oder im ganzen Land für eine.Dauer von nicht mehr Als sechs Monaten
den Notstand ausrufen.

2. Ausrufung des Notstandes _wegen Ausbreitung von gewalttätiEen, Vor-

kommni und ernster Störung der öffentlichen Ordnung:
Art. 120 - Ergeben sich ernstb Anzeichen für sich ausbrei Gewalt,

handlungen, die auf eine Aufhebung der durch die, .Verfassung begründe
freiheitlichen demokr.ati n brähung oder der Grchte und -freiheiten

ft:gest rt, so*gerichtet&apos;sind&apos; oder wird die öffentliche Ordnunge 0 ann der

unter dem Vorsitz des Präsidenten der Republik zusaminentretende Ministerrat

nach Einholung der Ansichtdes Nationalen Sicherheitsrate&apos;S -in einem Teil oder
mehreren Teilen des Landes 0e im ganzen Land für eine Dauer von nicht

mehr als sechs Monaten den Notstand ausrufen.

3. Regelung zu den Fällen des Notstandes
Art. 121 - Wird gemäß den Art..1119 und 120 der Verfassung die Ausrufung

des Notstandes beschlossen, so: *rd..dieset Beschluß im A tsblatt verkündet

und sofort der Zustimmung der Großen NationalversamMlung der Türkei un-

terbreitet. Befindet sich die G Nationalversammlun derT in den9
Ferien, wird sie unverzüglicheinberufen. Die NationalverSammlung kann die

Dauer des Notstandes änder ` auf Verlangen des Ministerrates für jeweils nicht

mehr als vier Monate die.Dauer verlängern oder den Notstand.aufhebeii.
Die für die gemäß Art. 119 ausgerufenen Fälle des Notstandes auf die Staats-

bürger zu übertragenden Verpflichtungen, in Geld, Sachen .,und &apos;Arbeit und,
jeweils getrennt für jede Art der, Fälle des Notstandes,..g die Art und
Weise der Beschränkung oder Aussetzung der Grundrecht.e und -freiheiten im

Sinne des Art.15 der Verfassung, die Art und Weise der Ergreifung,&apos;der durch
den Notstandsfall erforderten Maßnahmen, die Art derd,des

öffentlichen Dienstes zuzuweisenden IKompetenzen, die Ärt&apos;der Änderungen
im Status der Bediensteten sowie die Verfahren der Notstandsverwaltung wer-

den durch das Notstandsgesetz geregelt. Z

Während der Dauer des Notstandes kann der unter detn Vorsitz des Präsi-

denten&apos;der Republik zusammentNtelde Ministerrat hinsichtlich von durch den
Notstand erforderten Gegens Rechtsverordnungen mit Gesetzeskraft er-

1.assen Diese Rechtsverordnungen werden im Amtsblatt verkündet und am -sel-

ben-Tag der Großen Nationalversamrülung der Türkei zur;:Zustimmung unter-

breitet; Frist und Verfahren im ZUs*aihienhäng iiiit der Zustimmung durch die

Nationalversammlung werden durch die Geschäftsordnung:
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Der Not- und Ausnahmezustand im türkischen Verfassungsrecht 687

B. Ausnahm&apos;everwaltung,
Mobilmachung und Kriegsfall

Art. 122 - Aus Gründen der Ausbreitung von Gewalthandlungen, welche auf
die Aufhebung der durch die Verfassung anerkannten freiheitlichen demokrati-
schen Ordnung oder der Grundrechte und -freiheiten gerichtet und ernster sind
als die die Ausrufung des Notstandes erfordernden Fälle, oder des Auftretens
des Kri oder einer einen Krieg erfo Lage, eines Aufstandes
oder einer Unternehmung von gewaltsamen Aktionen gegen das Vaterland oder
die Republik oder die Ausbreitung von Gewalthandlungen; welche von innen
oder außen die Unteilbarkeit des Landes und der Nation in Gefahr bringen,
kann der unter dem Vorsitz des Präsidenten der Republik. zusammentretende
Ministerrat nach Einholung der Ansicht des Nationalen Sicherh-eitsrates in ei-

nem Teil oder mehreren Teilen des Landes oder im ganzen Land für eine Dauer

von nicht mehr als sechs Monaten die Ausnahmeverwaltung ausrufen. - Dieser
Beschluß wird unverzüglich im Amtsblatt verkündet und am selben Tag der
Zustimmung der Großen Nationalversammlung der Türkei unterbreitet. Ist die-
Große Nationalversammlung der Türkei nicht zusammengetreten, wird sie so-

fort einberufen. Die Große Nationalversammlung der Türkei kann, wenn sie es

für nötig hält, die Dauer der Ausnahmeverwaltung abkürzen, verlängern oder
die Ausnahmeverwaltung aufheben.
Während der Dauer der Ausnahmeverwaltung kann der unter dem Vorsitz

des Präsidenten der Republik zusammentretende Ministerrat hinsichtlich von

durch die Ausnahmeverwaltung erforderten Gegenständen Rechtsverordnun-

gen mit Gesetzeskraft erlassen.
Diese Rechtsverordnungen werden im&apos;Amtsblatt verkündet und am selben

Tage der Zustimmung der Großen Nationalversammlung der Türkei* unterbrei-
tet. Frist und Verfahren im Zusammenhang mit der Zustimmung durch die
Große Nationalversammlung der Türkei werden durch die Geschäftsordnung
bestimmt.

Die Verlängerung der Ausnahmeverwaltung um jeweils nicht mehr als vier

Monate ist von dem Beschluß der Großen Nationalversammlung der Türkei

abhängig. In Fällen des Krieges bedarf es dieser Frist von vier Monaten nicht.
Welche Vorschriften in den Fällen der Ausnahmeverwaltung, der Mobil-

machung und des Krieges Anwendung finden und auf welche Art und Weise die
Geschäfte geführt werden, die Beziehungen zur Verwaltung, die Art und Weise
der Beschränkung oder Aussetzung der Freiheiten und im Falle des Auftretens
eines Krieges oder einer einen Krieg erfordernden Lage die den Staatsbürgern
aufzuerlegenden Verpflichtungen werden durch Gesetz geregelt.

Die Befehlshaber der Ausnahmezustandsverwaltung versehen ihren Dienst in

Abhängigkeit vom Amt des Generalstabschefs.
Die Vorschriften zeigen, wie bereits angedeutet, daß sich der Verfas-
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688, t Rumpf

sunggeber bemüht hat, schon auf Verfassungseb.ene ein&apos;e möglichst hohe

Regelungsdichte zu erreichen. Hinzu, kam, daß die ..Te-ndenz.zur Verschär-

fung der Eingriffsmöglichkeiten der Exekutive gerade.in grundrejhtsrele-
vanten Bereichen, hätte,map sie wie schon zwis und 19835 -

nur auf Gesetzesebene .zum l&apos;ra -kommen 1 hfießli h doch mitgen assen, sc, 1 C

einer anderen Rechtsauffassung des&apos;Verfassungsgerichts hätte in,.Konflikt

geraten können. Der Ve,rfa5sujgg,eber hatte also darauf i.u achten&quot; daß dem
durch die Gesetzgebung derübergangszeit - sie lag letztlich.wie der Akt

der Verfassunggebung in den Händen des Nationalen Sicherheitsrats der

Übergangszeit. - erreichten Stand zU, Verfassungsfestigkeit bzw. Verfas-

sungsrang verholfen wurde. Daß, dennocWkeine vollstä dige Konformität
von Verfassungs- und Gesetzeslage erreicht worden ist&quot; wird unten noch

gezeigt werden.
Im Vergleich zur früheren Verfassungslage hat sich der testand an Ty-

pen des Notstands und des Ausnahmezustands geändert., Die vier Typen
sind nunmehr: Der Notstapd-,infolge&apos;-einer Naturkatastrophe oder einer

schweren wirtschaftlichen, Krise; der Notstand infolgesich ausbreitender

Gewalthandlungen oder schwerer: Gefährdung für die öffentliche Sicher-

heit und Ordnung; der Ausnahm&apos;ezustand&apos;bei schwerwiegender Gefähr-

dung der Verfassungsordnung; der Ausnahmezustand im- Kriegs- bzw.

Verteidigungsfall (KrieLysiustand) und Ausnahmezustand kön-

nen auch geographisch begrehul etwä,in einzelnen oder&apos;mehreren Provin-

zen, ausgerufen- werden. Alle dies&apos;e, verfas-

sungspolitisch sinnvoll, da sie eine abgestufte Reaktion des Staates auf

verschiedene Gefährdungslagen:erlauben.

2. Der Pa-rlame.ntsv,or.be.halt

Ein Schwerpunkt der Regelungen der türkischenN
liegt auf der Möglichkeit des Minisierrats, Rechtsverordnungen mit Geset-

zu erlassen.zeskraft (mG

.5 Dieser Zeitraum (12.9.1980-25.li.i98i)-bezeichnet die Überga&apos;ngszeit, während der

der Nationale Sicherheitsrat der Übergangszeit eine große. Zahl von: das heutige politische
und Verfassungssystem wesentlich:beeinflussenden,,Gesetzen erlieg, auch,ver-

schiedene Änderungen des AVG und das Notstandsgesetz selbst die gemäß Übergangs-
Art.15. TV der verfassungsgerichtlichen Kontrolle eniz&quot;ogen, sind. Zui übergangszeit und

der damaligen Verfas&apos;sungslage vgl. E. E. Hi r.s c h, Die einstweilige.&apos;Ordn,4ng der türkl-

schen Verfassung, Orient 1981/3, S.431 ff.;&apos; de r s., in setner&apos;ausfÜlirlichen, lEinführung zu

seiner Übersetzung der türkischen Verfassung (Anm.4), S.507 ff.
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Der Not- und Ausnahmezustand im* türkischen Verfassungsrecht. 689

a) Die Rechtsvürgrdi mit Gesetzeskraft
in der türkischenVerf

el
Die Rechtsverordnun (mG) ist dem tüAischen Verfassungsrecht seit9

der umfassenden Änderung der Verfassung von 1961 im, *h *

1.971 be-ja
kannt6, allerdings nur für den Normalzustand 1 1 t

&quot; t` d4nsowei is, lese

Rechtslage in Art.91 TV übernommen worden7. Sie stellt eine verfass
mäßige Aufweichüng der ansonsten strikten Kopapetenzzuweisungsrege
lungen der Art.6ff. TV, insbesondere der ausschließlichen Zuweisung der

Gesetzgehungszu&apos;,§tändigkeit an die Große Nationalversammlu&apos;ng derTür-
Y (Art.7 TV), dar.kei (GN, T

Gemäß Art.-91 TV hat die GNVT die Möglichkeit, den Ministerrat unter

Bestimmung von Ziel, Umfang, Grundpfinzipien und Anw
dauer zu ermächtigen, RechtsverordnUngen (mG) zu erlassen Mit

ihrer Verkündung im Amtsblatt (oder bei ausdrücklicher Bestimmung
auch später) und ihrer Vorlage am gleichen Tage im Parlament in Kraft

j treten. Die mit der Vorlage erstrebte nachträgliche Zustimmung durch das
Parlament ist nicht Bedingung für dies&apos;es erste Inkrafttreten. Die Rechts-
verordnung (mG) tritt entweder an dem Tage außer ] an dem das
Parlament seine Zustimmung verweigert (Stichtag: Verkündung dieser Par-,

larnentsentscheidung im Amtsblatt5, oder durch Fristablauf oder durch
Aufhebung durch das Parlament oder den Ministerrat.

&apos;Im Normalfall wird dem Parlamentsvorbehalt damit in doppelter
Weise Rechnung getragen: durch die Bestimmung des sachlichen und zeit-
lichen Rahmens durch Ermächtigungs.gesetz,,(Koptrolle davor) und,

6 Vgl. M. So y s a 1, 100 Soruda Anayasanm Anlami [Die Bedeutung der Verfassung in
100 Fragen] (Istanbul

*

1986), S.336 ff.; A. 5. G ö z ü b ü y ü k, Yönetini Hukuku [VerWil-
tungsrecht] (Ankara 1983), S.42f. (Rz.84); L.- Duran, Kanun Hükmütide Katarname
(KHK) [Die Rechtsverordnungen [mG]], Amme idaresi Dergisi [Zeitschrift für öffentliche
Verwaltung] 8/,2 (1975), S.3 ff.; A. 5. G ö z ü b ü y ü /C. - Tu t um, Yas.a. G4cünde Kararna-
meler [Die Rechtsverordnung [mG]], Amme !däresi Dergisi 8/1 (1975), S.3&apos;ff.;&apos;t.- Tezi
Yasama Yetkisi ve Kanun Hükmünde Kararnameler [Die Gesetzgebungszuständigkeit und
die Rechtsverordnungen [mG]], Amme idaresi Dergisi 5/1 (1972), S.3 ff.; B. K u z u Türk

ve &apos;türki-Anayasa Hukukunda Kanun Hükmünde Kararname [Die Recht rördnung [mG] im
schen Verfassungsrecht] (Istanbul 1985).

7 Vgl. E. Ö, z b u du n, Türk Anasayasa Hukuku [Das türkische Verfassun igsrecht] (An-
kara 1986), S.196ff.; - So ys a 1, ibid. Vgl. auch Art.38 der französischen- Verfassung von

1958.
8 Zu Umfang und Grenzen einer Ermächtigung zum Erlaß einer Rechtsverordnung-(mG)

vgl. Verfassungsgericht-Urteil vom 1.3.1984, Esas (E.) [Rechtssache] 1984/1,
-

Karar (K.)
[Entscheidung] 1984/2, RG Nr.18388 vom 1.5.1984, S.7 (29ff.), mit einem,bemerkenswer-
ten Minderheitsvotum von N. S a 11 o 1 u (S.33 ff.).
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durch das Erfordernis der.Zustimmüng im&apos;einzelnen Fall des Erlasses einer

Rechtsverordnung (rnG) (Kontrolle, x:&gt;dgpach). gewinnt an

Spielraum, indem ihre -Unterordnung unter. das Parlament durch die Ver-

knüpfung* von Gesetzesbindüh (Ärt. TV) - und rechtsstaatlichem Be-

stimmtheitsgrundsatz &apos;.durch- Aufweichung des letzteren in Art.91

Abs.*2 TV relativierte wird und sie. nach dem. ersten&apos;Inkrafitreten* der

Rechtsverordnungen&apos;(mG)jedenf-a des9
Parlaments. im R en ihrer Rec tsverordnungen (mG) freie Hand haahm
Die Kontrolle der Verfassun e 1 Zeit wird durch dasgsmäßig it in dieser

Verfassungsgericht in dem für-die Normenkontroll&apos;ebei*Gesetzen üblichen

Verfahren gewährleistet (Art.148...TV), wozu auchdie Überschreitung des

durch das Ermächtigungsgesetz ein&quot; s,achlichen Kompetenzrah-geraumten
mens gehört, weil sich in einem solche der Minis zugleich aus

deseiner verfassungstnäßl&quot;&apos;gen&apos;Ko b,inausbegibt.

b) Die Rechtsverordnung, mit Gesetzeskraft
im Not- undAusnahmezustand ;

Im Not- und Ausnahmefgll&quot;wird der Parlamentsvorbehalt weiter einge-
das Parlament Ietztlich Herr im und, über den Ausnah-schränkt. Zwar ist

mezüstand,auchwenndi5Ausruf
zunächst durch den Ministerrat (unter Vorsitz des Präsidenten der Repu-
blik erfolgt. Die GNVT bleibt -frei, der Entscheidung des Ministerrats

zuzustimmen, sie zu modifizieren oder aufzühebenl:
Ist der Not- oderÄin&apos; Kraft, entsteht die Kompetenz

des Ministerrats zum Er-laß -von Rechtsverordnungen (m&apos;G)&quot; daß es -

-

eines parlamentarischen Ermächtigungsgesetzes bedarL: Die Funktion des

ErMächtigungsgesetzes nimmt. hie&apos; mit ihren Not- und

Ausnahmezustandsregelungen selbst wahr, und zwar durch die sehr unbe-.
stimmte KlauselAinsichtlich von durch den.Notstand bzw. &gt; Aus-,
nähmezu,standsv ; alt f &apos; d rten Geg &apos; tändenerw ung er.gr, e ens 121 Abs..3

9 -Dieser Punkt wir4 `,Weithin als, gefährliche- j Stärkung,. der- Exekutive -zu Lasten. des

Parlaments angesehen. Aus der &apos;türkischen Diskussion vgl. neben, der einschlägigen Verfas-

sunprehtsliteratur z. B. A. S av,.&apos;,TBMM&apos;nin )gnay&apos;mdah ge, hükmünde

k.ar.airnamelerin durürnu.,nedi.r? Gündemdeki hukuk sorunu [Was ist, den Rechtsverord-
nungen [mG], die nicht ..das Zustimmungsverfahren der GN-VT durchlaufen haben? Das

- Rechtsproblem auf der Tagesördnung], Cumhuriyet ,vom 18.2. .1988,-S.12.
10 Die Regelungsmuster. dpt,itn Vprfeld der Ausarbeitung der TV. diskutierten Weimarer

Verfassung und:französischeh (1958) haben-damit keinen Niederschlag in der TV

gefunden. 1 1.

;
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bzw. 122 Abs.2 TV). Dem Parlamentsvorbehalt wird hier immerhin noch
insoweit Rechnung getragen, als derartige Rech,tsverordnungen (MC:!). der
nachträglichen Zustimmung der GNVT bedürfen (Kontrolle danach,).
Bis dahin kann allerdings viel Zeit verstreichen. In dieser Zeit ist&apos;d.er.Spi
raum der Exekutive im Not- und Ausnahmezustand erheblich erwe!tert.
Sie ist in dieser Zeit nur an die Notstandsv.erfassung geb,und-en und *unter
liegt im Rahmen der Ermächtigung der Art. 121 Abs.3 bzw. 122 Abs,2 TV
keiner Gesetzesbindung. Eine gegebenenfalls durch die Zustimmung des
Parlaments zu einer Rechtsverordriung (mG) oder durch einen origin.ren
Gesetzgebungsakt eingetretene Bindung der Exekutive wird durch *die

Möglichkeit des Ministerrats entkräftet, jederzeit erneut mit einer Rechts-

verordnung (mG) tätig zu werden. Sie kann sich damit ihren Spielraum&apos;im
Rahmen der Regelungen der Notstandsverfassung weitgehend frei-erhal-
ten, eine Kontrolle durch das Verfassungsgericht (dazu unten 11. 4) findet
insoweit nicht statt.

3. Die Grundrechte

Für den Not- und Ausnahmezustand werden neben der Reduktion des
Parlamentsvorbehalts die Maßstäbe des Umfangs der Grundrechtsge&apos;Währ-
leistung durch Art.15 TV, die fünfte wesentliche Vorschrift der Not-

standsverfassung, im Vergleich zur Normalverfassung deutlich verändert:
Art.15 - In den Fällen des Krieges, der Mobilmachung, der Ausnahme-

verwaltung oder des Notstandes kann unter der Voraussetzun.g,-daß die.sich aus

dem Völkerrecht ergebenden Verpflichtungen nicht verletzt werden, in dem der

Lage entsprechend erforderlichen Maße der Gebrauch der Grundrechte und
-freiheiten teilweise oder vollständig ausgesetzt oder können Maßnahmen ge-
troffen werden, die den für jene in der Verfassung vorgesehenen Garantien

entgegenstehen..
Auch in den in Abs.1 aufgeführten Situationen darf, abgesehen von den aus

Folgen kriegsrechtsgemäßer Handlungen auftretenden Todesfällen und der

Vollstreckung der Todesstrafen, das Recht der Person auf Leben und die Einheit
ihrer materiellen und ideellen Existenz nicht angetastet, niemand zur Offenba-

rung seiner Religion, seines Gewissens, seiner Meinung und seiner Ansichten

gezwungen oder ihm aus diesen ein Schuldvorwurf gemacht.werden&quot;dürfen
Straftaten und Strafen keine Rückwirkung11 entfalten, darf niemand bis zur

Feststellung seiner Schuld durch Gerichtsurteil als schuldig gelten.

11 Vgl. Anm.4.
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a)Art..15.TVundArt.15EMRK %&apos;&apos;

Art. 15 TV entspricht den eisten -,-beiden Absätzen von Art. 15 EMRK.
Der Verfassunggeber hat sich. hier o&apos;,ffenbar von der EMRK inspirieren
lassen, däbei jedoch keine sehr glückliche Hand bewiesen. Die fast wörtli4-
che&apos;&apos;Übernahme der Wendung&apos;&apos;&gt; derVoraussetzung, daß die sich aus

dem Völkerredhtergebenden Verpflichtungen nicht verletzt werden führt
- dem Wortlaut nach - auch zum Vorrang der Geltung d*, EMRK, mit der

Folge, daß Art.15 TV im durch Art.15 EMRK gesteckten Rahmen,zu
: - 12 &apos;interpretieren wäre Dadür. würden Unterschiede&apos; die vom Verfas-

sunggeber durchaus beabsichfigt* sein,* könnten, wieder aufgehoben.
Dies gälte etwa für ein wesentliches Element bez- li h der Qualität desug c

Notstandes das im*&apos;türkisch.e Text, fehlt: der das 4eben der Nation
bedroht. Dieses Element. ware; an sich geeignet, den im,Ubrigen nicht klar
umrissenen Beurteilun*gsspielräum, die margin ofapp einzuen-

gen.
Außerdem weist der Text des Art. 15 TV gegenüb Art. 15 EMRK

einige Unterschiede hinsichtlich des Katalogs der notstandsfesten Grund-
rechte auf.

Es stellt sich nun die Frage, wie die durch den Verfassunggeber hervor-

gerufenen Probleme zu lösen sind.

b)D4s4ebenderNat*z;onbedrohend
Die Qualifikation de&apos;s Notstandes als das Ieben der Nation bedro-

hend ist ein Normelement des Art.15 EMRK,. das sich auf den Umfang
des Beurteilungsspielraums bei der der Voraussetzungen,für
die Ausrufung des Not- oder,*A-g&apos;sn;a eingrenzend auswirkt.
Eine solche Eingrenzung ist in Art.-1 5 TV dem Wortlaut, nach nicht yorge-
nommen worden. Dennoch gibt, es jei&apos;n bedeutsames genetisches, mit dem
Willen des türkischen Verfassunggebers in Einklang stehendes Argument
für die Geltung dieses Elements auch für Art. 15 TV. Der türkische. Verfas -

sunggeber führt nämlich in seiner amtlichen Begründu.Ag13 die Gefähr-

12 A. G ö z ü b ü y ü k, Anayasa - Hukuku [Verfa.Ssungsrecht] (Ankara 1986), S. 162
di&apos;s m 1(Rz.224) hat ie ein U &apos;stand 4eaAtunggeschenkt: Dies ist eine wichtige Einschränkung.

Damit gewinnt nicht* nur dI Europäische Menschenrechtskonvention, sondern auch die

übrigen völkerrechtlichen Verpflichtungen einen verfassungsmäßigen Wert.
13 Türkiye Cumhuriyeti Anayasasi - Komisyon Raporlari ve Madde Gerek [Die

Verfassung der Republik Türkei - Kommissionsberichte und Begründungen zu den Arti-

keln; amtliche Textausgabe] (Ankara 1983), S.23 f.&apos;
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dung des Lebens der Nation und, des Landes als Belang ein, der in die

Güterabwägung (dazu gleich.unten) einzubringen sei Stützt man dieses

Argument aus dem Willen des Verfassunggebers mit einem systematischen
Argument, nämlich den durch Art.15 TV selbst hergestellten Zusammen-
hang mit völkerrechtlichen Verpflichtungen, z. e,.: einschlägigen Norm-

texten völkerrechtlicher Verträge (hier: Art.15 EMRK), so läßt sich.das
seineErgebnis erzielen, daß auch Art.15,TV das Vorliegen eines durch *

Lebensbedrohlichkeit gegenüber der Nation qualifizierten Notstandes ver-

langt. Damit ware insoweit eine Übereinstimmung mit Art. 15 EMRK her-

gestellt. Dieses.Ergebnis hat dann auch Bedeutung für die Art.119ff. TV.

Denn das Eingreifen von Art.15 TV istja an den Eintritt, des Not- bzw.
Ausnahmezustandes geknüpft, Beim Zusammenwirken der Art. 119 ff. und
des Art.15 TV.sind dann Grundrechtsbeschränkungen oder -aufhebungen
nur insoweit möglich, als nicht die Schrankenschranke der das Leben der

Nation -bedroht eingreift.
Wenn dies so ist, dann wären auch die-.Ansätze fruchtbar zu machen, die

in der noch wenig umfangreichen Rechtsprechung der Konventionsorgane
zur Definition des Normelements das Leben der Nation bedrohend ge-
macht worden sind 14. Sie lassen sich - wie auch die Art. 119 bis 122 TV -

auf den Tenor reduzieren, daß der Notstand folgendes darstellen muß:
une situation de crise ou de danger exceptionnel et, imminent qui affecte
Pensemble de la population et constitue une menace pour la vie organis
de la communaut composant lEtat15,was nicht etwa bedeutet, daß die
Existenz der Nation an sich, sondern daß ihr organisatorisches Gefüge
einschließlich &quot;public safety, health and order&quot;16 auf dem Spiel stehen
muß.

Zweifel an einer Übereinstimmung bestehen aber einerseits insofern, als
die Bevölkerung nach den türkischen Vorschriften über den Not&apos; und
Ausnahmezustand - anders als es für Art.15 EMRK vertreten wird17 -

nicht in- ihrer Gesamtheit betroffen sein muß. Andererseits wäre aber zu

14 Vgl. Bericht der Kommission im Lawless-Fall, CEDH, S6rie B, 1960/1961, S.82 und

Entscheidung des Gerichtshofs, CEDH, S6rie A, 1960/1961, S.56; Bericht der Kommission
im Griechenland-Fall, Yb 12, S.72; ohne nähere Begründung auch EGMR im Nordirland-

Fall, EuGRZ 6 (1979), S. 149 ff (155); T. S t e i n, Die Außerkraftsetzung von Garantien

menschenrechtlicher Verträge, in: 1. Maier (Hrsg.), Europäischer Menschenrechtss,chutz -

Schranken und Wirkungen (Heidelberg 1982), S. 135 ff. (143); E. K i t z, Die Notstandsklau-
sel des Art. 15 der Europäischen Menschenrechtskonvention (Berlin 1982), S.32 ff.

15 EGMR im Lawless-Fall, ibid.
16 Kommission implizit im Griechenland7Fall, Yb 12, S.72.
17 Vgl. K i t z (Anm. 14), S.3 7 mit Hinweis auf das hier zitierte Urteil des EGMR und

UN-Doc.A/2929, S.66f. (Kommentierung des UN-Generalsekretärs zu Art.4 IPbürgR).
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überlegen, ob dieser Unterschied nicht doch nur ein vermeintlicher ist. Ob

die bisherigen Äußerungen der Konventionsorgane wie in Teilen der Lite-

ratur tatsächlich so zu verstehen ist, daß es auf eine außerordentliche Ge-

fährdung der Gesamtheit ankommt, ist zweifelhaft,i es ware auch mit dem
Wortlaut des Art.15 EMRK keineswegs zwingend begründbar18. Denn

gerade das- Beispiel Türkei zeigt, daß die Ordnung auch in einzelnen Lan-

desteilen - ohne Auswirkung auf andere Landesteile - derart gestört sein

kann, daß - um mit der Kommission zu sprechen - &quot;the normal measures

or restrictions, permitted by the Convention for the maintenance of public
safety, health and order, are plainly inadequate&quot;19. So scheinen zum Bei-

spiel die Übergriffe kurdischer Rebellen im türkischen Osten eine Gefahr
für die dortige Region im Sinne des Art.15 EMRK darzustellen; damit ist

aber noch nicht daß die Integrität des Staates insgesamt tatsächlich
außerordentlich gefährdet,- geschweige denn die Bevölkerung im,Süden
oder Westen der Türkei in irgendeiner Weise davon betroffen iSt20. Den-
noch ist die Nation insoweit außerordentlich. als die Gefahr
einem integrierten Teil, gilt, auf dessen Schutz in seiner öffentlichen Sicher-

heit, Gesundheit und Ordnung die gesamte. Nation einen Anspruch hat.
Die türkische Regelung -trägt - im Rahmen dieser Auslegung des Art. 15
EMRK - lediglich dem im übrigen von Art. 15 EMRK selbst implizit aus-

gedrÜckten Bedarf (in dem Umfang, den die Lage unbedingt erfordert)

18 Wie hier auch S t e i n (Anm. 14) bei der zusammenfassenden Formulierung der von

ihm herausgefilterten Auffassung der Konventionsorgane: Ähnliches müßte gegebenenfalls
für einzelne Bevölkerungsgruppen gelten..Immerhin sind die Konventionsorgane im Nord-
irland-Fall ohne Problematisierung der Frage der Bedrohung der Gesamtheit der Nation in
die Sachprüfung eingetreten.

19 Kommission, ibid. (Anm. 14).
M Hier muß man aufpassen, daß nicht verschiedene Ordnungsvorstellungen in den Be-

griffskombinationen, die aus Nation, Gesamtheit und außerordentliche Gefahr beste-
hen, miteinander verwechselt werden. bietürkische Regierung, die durchaus eine Gefahr
für den Bestand der Nation in ihrer Gesamtheit Sieht, geht nämlich von einem eigenen
Nation-Begriff aus. Der türkische Begriff von Nation in ihrer -Gesamtheit ist über den
kemalistischen Nationalismus-Begriff in seiner heutigen Ausprägung stark ideologisch un-

terlegt. Vor -allem enthält er ein integristisches Element, das über den verfassungsrechtlich
abgesicherten (Art.3 Abs.1 TV sowie zahlreiche Schrankenbestimmungen der Verfassung)
normativen Zentralbegriff der untellbaren&apos;Einheit von Staatsgebiet und Staatsvolk sich als
Normbestandteil,über zahlreiche, das politische System der Türkei definierende Gesetze bis
in das politische Strafrecht hineinzieht (vgl. C Rumpf, Die asylrechtlichie Relevanz der
Art.125ff. türkisches Strafgesetzbuch, Införmationsbrief Ausländerrecht 1986/9, S.2501f.

[255ff.] mit&apos;Nachweism). Dies wäre auch bei Vergleichen mit der Rechts- und Sachlage im
Nordirland-Fall zu berücksichtigen.

http://www.zaoerv.de
© 1988, Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht

http://www.zaoerv.de


Der Not- und Ausnahmezustand im türkischen Verfassungsrecht 695

nicht nur in sachlicher, sondern auch in geographischer Hinsicht21 Rech-

nung.

c) Verhältnismäßigkeitsprinzip (Übermaßverbot)
Die Inspiration des Verfassunggebers durch Art. 15 EMRK hat aber auch

noch in anderer Hinsicht zur Einführung rechtsstaatlicher Kategorien im
Not- und Ausnahmezustandsregime geführt: Das Element in, dem der

Lage entsprechend erforderlichen Maße isreine der ganz wenigen Stellen
im türkischen Verfassungstext, die auf die Geltung des Verhältnismäßig-,
keitsprinzips hinweisen, ein Prinzip, das in der türkischen. Verfassungs-
rechtspraxis,bislang eine völlig untergeordnete Rolle gespielt.hat22. Hier
im Zusammenhang mit Art. 15 TV handelt es sich um Elemente des Ver-

21 Gemeint ist damit die Möglichkeit der Aüsrufung des Not- oder Ausnahmezustandes
in einzelnen oder mehreren Provinzen,

22 Vor allem das türkische Verfassungsgericht hat es seit seiner Gründung im Jahre 1961

versäumt, sich die Möglichkeiten des normativen Leitprinzips des Verhältnismäßigkeits-
grundsatzes (türk.: öl ilkesi) bei der Kgrikretisierung von Grundrechtsnormen zu-

nutze zu machen und damit dem Rechtsstaa,tsprinz&apos;ip TV) zu einer Geltung zu verhel-
fen, die über die in vielen Urteilen des Verfassungsgerichts zu findende plakatiVe Definition
des Rechtsstaatsprinzips (vgl. z. B. die Entscheidungen des Verfassungsgerichts: Urteil vom
5.71963, E. 1963/170, K. 1963/178, AMKI) (Anayasa Mahkemesi Kararlar Dergisi) [Ent-
scheidungssammlung des Verfassungsgerichts], 1, S.370ff. (375); Urt vom 11.10.1963,
E. 1963/124,. K. 1963/243, AMKI) 1, S.422 ff. (429); Urteil vom 25.5.1976, E. 1976/1,
K.1976/28, AMKI) 14, 170ff. (189); Urteil vom 9.10.1987, E.1987/23, K.1987/27, RG
Nr.19604vom 14.10.1987) hinausgeht. Inder neueren türkischen Literatur wird zunehmend
auf die Bedeutung des Verhältnismäßigkeitsprinzips aufmerksam gemacht: Özbudun
(Anm.7), S.86f.; Soysal (Anm.6), S.199; F. Saglam, Temel Haklarin Sinirlanmasi ve

0zü [Die Beschrinkung der Grundrechte und ihr Wesensgehalt] (Ankara 1982), S. 11 Off.; E.
Oriicii, The CoIre of Rights and Freedoms: The Limit of the Limits, in: T. Campbell [etc.]
(ed.), Human Rights. From Rhetoric to Reality (Oxford, New York 1986), S.37ff. (45); T.
A k 1111 o g 1 u, 1982 Anayasasinda Temel Haklarin Genel Kurallari [Die allgemeinen Regeln
der Grundrechte in der Verfassung von 1982], Insan Haklari Yilligi Uahrbuch für Menschen-
rechte] 5-6 (1983/84), S.50ff. (61).

Der konkrete, Anhaltspunkt im Normtext des Art.15 Abs.1 TV scheint zusammen mit
Art.13 Abs.2 TV (Allgemeine Schrankenschranken) durchaus geeignet zu sein, als Keim für
eine Herausarbeitung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes aus der Verfassung von 1982 zu

dienen. Vgl.. z. B. auch B. C, a g 1 a r, Anayasa Yargisinda Yorum Problemi - Kar§da§tirmali
Analizin Katkilari [Das Problem der Auslegung in der Verfassungsrechtsprechung - die

Beiträge einer vergleichenden Analyse], !HiD/Idare Hukuku ve idari Bilimler Dergisi [Zeit-
schrift für Verwaltungsrecht und Verwaltungswissenschaften] 5/1-3 (1984), S.3ff. (21), der
auf die Begründung der Verfassungskommission der Beratenden Versammlung zu

Art.13 TV verweist (Türkiye Cumhuriyeti Anayasasi [Anm.13], S.20), wonach die Wah-

rung der Verhältnismäßigkeit zwischen Zweck und Beschränkung gewahrt werden soll.

Caglar, aus der französischen Verfassungsrechtsschule kommend, übersetzt principe de la
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prinzips,i weite&apos; S ne (Übermaßv&apos;tbot)23 so daß alshältnisma 1 1 s M, n in e 0

mit der C:.,eeignetheit und Erforderlichkeit des notstandsbedingten Ein-

griffs auf jeden Fall die Rechtmäßigkeit gegeben ist, sofern das mildeste

Mittel angewandt worden ist. Auf das Vorliegen einer Verhältnismäßigkeit
im engen Sinne kommt es indessen nicht an.

-e durch eine amLetzteres ist ein Mangel, jedoch möglicherwpis
Rechtsstaatsprinzip orientierte Auslegung beseitigt werden kann. Es läßt

sich -nämlich nicht nur, verfassungspolitisch fordern, sondern äuch verfas-

sungsrechtlich begründen, daß auch im Not- und Ausnahmezustand das

gpchtsstaatsprinzip fortgilt. Und nipirnt:man weiter art, daß:zu-einer zeit

gemäßen Rechtsstaatsauffassung das Verhältnismäßigkei&apos;tgprinzip-itn. engen
Sinne gehört, müßte Art. 15 TV mit Hilfe-, des .-Leitgrundsatzes Reclits-

staatspr-irizip dahin ausgelegt werden, daß den, N.ormanwender --zur

Beachtung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes im engen Sinne, anweist,
im Einzelfall also zugunsten,entgegpnstehendpr Interessen auf eihen Ein-

griff zu verzichten ist, der im übrigen als erforderlich und, geeignet erkannt

worden ist. Ein derartiger:Auslegungsvorschlag ist allerdings - abgesehen
von einzelnen Ansätzen zu einer Formulierung des Verhältnismäßigkeits-

is Turi&apos;prinzips - füf die türk.
j

5prudenz noch neu. Er ware im u rigen
auch mit einem Umdenken der türkischen Verfassungsjurisprudenz im

Hinblick auf ihre:Grundrechtsdogma: im Rahmen

sungzuverbinden,diebisher-jedenfal-Isseit
Sicherunh. der Positivenvon 1982 statt zu einer freiheitsfreun

Gewährleistung von Grundrechten,zu einer unverhältni5mäßigen Beto-

Interessen gnung der durch die Schranken geschützten öffentlichen
-

eführt

hat24.

proportionnalit mit &quot;orantililik prensibi&quot;.(vgl. dagegen oben in dieser Anm.) - uneinhitli-
che Terminologie als Indiz für unausgereifte Dogniatik zum Verhältnismäßigkeitsprinzip?

23 Vgl. zurehtsprechenden Stelle in Art. 15 EMRK S t e i n (Anm. 14), Stl 44. : :

24 Vgl. Anm.22; außerdem vgl. Soysal (Anm.6), S.168, 190, 193;: Özbudun

(Anm.7), S.48; B. Tanö.r, iki Änayasa [Zwei Verfassungen] (Istanbtil, Das

t r mo-der türkischen Verfassung von 1982 zugrundeliegende Vers&apos; ändnis entspricht nicht de
&apos;

dernen Auffassung, wonach das private Interesse des Individuums, soweit edurch ein im

Menschen-v begründetes Grundrechtsregime geschützt ist, ebenfalls: Bestandteil
desjenigene öffentlichen Interesses ist, das den Grund des Modernen deM&apos;Okr

weseos bildet. Statt dessen wird ein enger Begriff des-öffentli Interesses gegen das

Ind,ividualinteresse in die Waagschale geworfen und ihm das größere Gewicht

zugebillig Vgl. in letzter Zeit das Freizonen-Urteil des, Verfassungsgerichts vom 6.10.1986,
E*1985/21, K&apos;1986/23, RG Nr.19400 vom 14.3.1987: Zehn Jahre absolutes Streikverbot in

den Freihandelszonen im Interesse effektiver Wirtschaftspolitik.
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d) Der Grundrechtskatalog des Art. 15 TV

Der kleine ] unantastbarer Grundrechte in Art. 15 Abs.2 TV
scheint dem enigen in Art. 15 Abs.2 EMRK ebenfalls ähnlich zu sein25. Die

Formulierungsweise der türkischen Vorschrift (Recht der Person auf Le-
ben und die Einheit ihrer materiellen und geistigen Existenz) ist jedoch
recht unbestimmt und deutet Unterschiede gegenüber Art.15 EMRN an,
der die geschützten Rechte nicht in Begriffsformeln aufnimmt&apos;, sondern
einschlägige Grundrechtsvorschriften aufführt. Es stellt sich damit die

Frage, inwieweit diese Unterschiede im Text auch zu inhaltlichen Unter-
schieden führen.
Das Folterverbot etwa, auf das in Art. 15 EMRK mit Art.3 EMRK ver-

wiesen wir&gt;d, läßt sich in Art. 15 TV ohne weiteres unter* das Recht der
Person auf Leben und die Einheit ihrer materiellen und geistigen Existenz9
subsumieren:, In dieser Weise lautet-- nämlich die Überschrift über
Art. 17 M der den Schutz des Lebens und,in verschiedenen Variationep -
darunter das-Folterverbot (Abs.3) - die Unverletzlichkeit der Person und
der Persönlichkeit garantiert26. Es lohnt sich, auf Art. 17 TV&quot; den m1an
insoweit.&apos;als eine weitere Konkretisierung des Art.15 TV ansehen kann,
einen Blick zu werfen:

Art. 17 -jedermann hat das Recht auf den Schutz und die Entfaltung seines
Lebens und seiner materiellen und geistigen Existenz.

Außer bei medizinischen Zwängen und den
&apos;

*im Gesetz bestimmten Fällen ist
die körperliche Integrität der Person unantastbar; sie darf nicht ohne ihre Ein-

willigung wissenschaftlichen und medizinischen Versuchen unterzoge.n werden.
Niemand darf gefoltert und mißhandelt werden; niemand darf einer mit der

Menschenwürde unvereinbaren Bestrafung oder Behandlung ausgesetzt werden.
Tötungshandlungen in den Fällen der Vollstreckung von durch die Gerichte

verhängten Todesstrafen und der Notwehr, bei der Vollstreckung von Festnah-
meanordnungen und Haftbefehlen, bei der Verhinderung der Flucht eines Un-

tersuchungs- oder Strafgefangenen, bei der Niederschlagung eines Aufstandes
oder Aufruhrs und im Zuge der Ausführung von Anordnungen der zuständigen
Behörde in Fällen der Ausnahmezustandsverwaltung und des Notstandes, sind
in Zwangssituationen, für welche das Gesetz den Waffengebrauch zuläßt, von

der Vorschrift des Abs. 1 ausgenommen.
In dieser Vorschrift findet man tatsächlich diejenigen Gewährleistungen

und die dazugehörigen Ausnahmen wieder, die in den Art.2, 3 und 7

25 Vgl. zu den unantastbaren Grundrechten des Art. 15 EMRK K i t z (Anm. 14), S.50 ff
26 Dies entspricht auch der Auffassung des Verfassunggebers, wie sie sich aus der amtli-

chen Begründung, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasi (Anm.13), S.24, ergibt.
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EMRK normiert sind. Sowohl iür diese Artikel -der EMRK als auch für
Art. 17 TV27 gilt, daß der Normbereich der dort gere

*

elten Grundrechte9
einerseits durch&apos; ähnliche&apos;positive Gewährleistungen, andererseits durch
ähnliche Ausnahmen, di Gewährleistung begrenzen, bestimnitist.
Insoweit scheinen sich die&apos;beiden Art.15 also zu decken. Zu berücksichti-

gen ist aber, noch die. Tatsache, daß zu den in Art. 17 TV aufgeführten
Beschrankung der positiven Gewährleistung die allgemeinen Schrankengen
des Art.1 3 TV28 S n- Staatsgebiettoßen (Schutz der unteilbaren Einheit vö
und Staatsvolk, der-nationalen So.uveränität, der Republik*, der öffentlichen

Ordnung, der Si.cherheit der Allgemeinheit, des öffentlicheg.Nutzens&quot; des

Sittengesetzes und der öffentlichen Gesundheit), deren sachlicher. und &apos;

normativer Umfang reichlich unbestimmt und deren Auswirkung auf den

Schutzbereich des Art. 17 TV noch unklar ist. Denn, Art.1 3.TV soll für,
Grundrechte gelten, wäre damit also dem gemeinsamen Wärtlauider be-,
treffenden Vorschriften zufolge geeignet, den Normbereich des ÄrtÄ7 &gt;rV
zu Lasten einer positiven Gewahrleistung des Folterverbots einzugren-
zen29. Auf diesen begrenzten Normbereich würde dann Art.15 TV. ver-

weisen. Damit wird die oben festgestellte Deckungsgleichheit wieder zum
1positiver GeWährleistung notstandsfesterG
in Frage gestellt.
Was in Art.15 TV fehlt, ist das Verbot der Sklaverei und Zwangsarbeit.

In der türkischen Verfassung ist es in Art.18 Abs.1 geregelt, wenn- auch
nicht in Formu-erungen, wie..wir sie aus Art.4 EMRK, Art.4 der Allge-
meinen Menschenrechtserklarung oder Art.8 des Internationalen Pakts
über bürgerliche&apos; und politische Rechte (lPbürgR),.ke.nnen. Art.18
Abs. 1 TV lautet:

.Niemand darf zur Arbeit gezwungen werden. Unentgeltliche,Zwangsarbeit
ist verboten.

Der türkische Verfassunggeber hat hier. ein, weiteres Mal für Unklarheit

27 Vgl. die amtliche Begründung, zu Art.15 TV, die sich u. a. ausdrücklich auf
Art. 17 TV beziehtl indem sie auf-die Grundrechtsschranken des Art. 17 Abs.4,TV hinweist.

28 Vgl. y. S a b un c u, Grundrechte und -freiheiten in der neuen Verfassung der Tuirkei,
A.Ü.SBFDIAnkaraÜniversites

-

senschaftlichen Fakultät der Universität Ankara], XL. 1985, S. 155 ff. (159 ff.)
-29 Um einem absoluten Geltungsanspruch des Folterverbots, wie er sich etwa aus der

Folterkonvention der.UNO (International- Legal Materials 1984, S.1027ff.; ratifiziert von

der Türkei durch Gesetz Nr.3441 vom 21.4.1988, RG Nr.19799 vom 29.4.1988, Minister-
ratsbeschluß vom 16.6.1988&quot; RG Nr.19895 vom 10.8.1988, [mit Text der Konvention])
ergibt, auch für die Gewährleistung des Art.-1 7 TV zur Wirkung zu verhelfen, müßte das
türkische Verfassungsgericht seine etwa im oben zitierten Freizonen-Urtell .(siehe Anm.24)
eingeschlagene Linie verlassen.
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gesorgt. Denn es ist zwar die positive Gewährleistung aus sich selbst her-
aus durchaus verständlich. Doch ihre Rolle im Notstandsregime wird nicht
ohne weiteres deutlich. Statt die an die EMRK angelehnte, Systematik des
Verhältnisses zwischen den Grundrechtsregimen im Normalzustand und

im Notstand durchzuhalten, hat er für Art. 18 TV den Weg des Art. 8

lPbürgR30 gewählt. Art. 18 Abs.2 bestimmt:

Dienste, welche den Staatsbürgern in Fällen des Notstandes abverlangt
werden gelten nicht als Zwangsarbeit.
Aber: anders als im IPbürgR (dort Art.4) gibt es im Notstandsartikel

15 TV keinen Hinweis auf das Sklaverei- bzw. Zwangsarbeitsverbot, das
dem Wortlaut der Verfassung und der Anordnung der Überschriften nach
nicht unter die Rubrik Unantastbarkeit, materielle und geistige Existenz

der Person fällt. Damit e&apos;ntsteht der Eindruck, daß das Sklaverei- bzw.

Zwangsarbeitsverbot nicht zum Katalog der im Not- und Ausnahinezu-
stand privilegierten Grundrechte gehört. Bei, dieser Regelu.ngsweise han-
delt es sich aber wohl um einen Redaktionsfehler. Denn die Tatsache, daß
der Verfassunggeber innerhalb des Art.18 TV wieder der* Regelung des
Art.4 EMRK gefolgt ist, zeigt, daß er davon ausging, daß das Sklaverei-
bzw. Zwangsarbeitsverbot durchaus zu den privilegierten Grundrechtspo-
sitionen im Not- und Ausnahmezustand gehören sollte und lediglich an

eine EMRK-entsprechende Einschränkung zugunsten von durch den Not-
bzw. Ausnahmezustand bedingten und erforderten Dienstleistungen ge-
dacht war. Dieses Argument wiegt schwerer als der Umstand, daß die in

Art. 15 TV enthaltene Formel Recht- der Person auf Leben und die Einheit
ihrer materiellen und geistigen Existenz auf Art. 17 TV mit dessen gleich-
lautender Überschrift hinzuweisen scheint, zumal sich hierunter - ohne
damit den Willen des Verfassunggebers und die übrige Systematik der
Vorschriften des und um Art.15 TV, geschweige denn den Wortlaut zu

strapazieren - auch Art. 18 TV subsumieren läßt.
Eine weitere Besonderheit gegenüber dem Art. 15 EMRK stellt die Rege-

lung des Art.15 Abs.2 TV dar, wonach niemand zur Offenbarung seiner

Religion, seines Gewissens, seiner Meinung und seiner Ansichten gezwun-

gen werden darf. Hier findet sich plötzlich in Art. 15 TV selbst ein auch
dem IPbürgR bekanntes Element (vgl. Art.18 lPbürgR). Aber es handelt
sich dabei nicht um die Unantastbarkeit des aktiven Grundrechts (in der
türkischen Verfassung: Art.24ff.), sondern nur der passiven Freiheit vom

3c) Die Türkei ist dem Pakt bislang nicht beigetreten.

45 ZaöRV 48/4
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Zwang zur Offenbarung31, also etwa um das.Verbot der Erpressung von

Aussagen oder Geständnissen durch Gewaltanwendung oder die Andro-
hung eines Schadens für, den Betroffenen und der Gründung von Strafur-,
teilen auf, solche Geständnisse. Damit bleibt Art.15 TV hinter dem Stan-

dard des&apos;Art.4 in Verbindung mit. Art. 18 IPbürgR, jedoch insoweit nicht
hinter demjenigen der EMRK zurück.

Insgesamt ist es also schwer, eine Deckungsgleichheit von Art.15 TV
mit Art. 15 EMRr%. anzunehmen. Hergestellt werden könnte sie bestenfalls,
indem man den Art. 15 EMRK als solchen über das Element der sich aus

dem Völkerrecht ergebenden Verpflichtungen in die Auslegung des
Art. 15 TV einfließen läßt.

e) Der Gesetzesvorbehalt

So wenig wie Art. 15 EMRK enthält auch Art. 15 TV einen Hinweis

&apos;h wdarauf, durc elche Akte der Staatsgmalt im Not- und Ausnahmezu-
d G recstan rund hte eingeschränkt oder ihre Ausübung ausgesetzt werden

32 bei derkönnen., Es ist damit die Frage nach dem Gesetzesvorbehalt 1

Grundrechtsbeschränkung gestellt und was aus ihm im Not-und Ausnah-&apos;

mezustand,v
Daß der Gesetzesvorbeh der - anders als in Art.15 TV - in die Vc;r-

schrift über die allgemeinen (Art. 13 TV) aus-

drücklich-&quot;aufgepommen worden ist, auch im Not- und Ausnahmezustand

fort,gilt, wird von der türkischen Literatur offenbar ohne weiteres ange
nommen, es wird jedenfalls nicht problematisiert.
Dazu ist Folgendes zu bemerken: Zum. einen gelten auch im Not- und

Ausnahmezustand mindestens die Grundregeln über Aufbau und, Eigen-
schaften dei Republik (Art.2 TV) fort. Dazu gehört auch ausdrücklich das

Rechtsstaatsprinzip, das auch im türkischen Verfassungsrecht nicht ohne

31 ....oder ihm aus diesen ein Schuldvorwurf gemacht werden: diese Wendung des
Art. 15 Abs.2 TV wirft besonders schwierige Fragen auf: Darf nur aus erzwungenen Äuße-

rungen kein SchuldvorwUrf gemacht werden? Vermutlich ist diese Frage positiv zu beant-

worten, weil nur so das türkische Regime der Gesinnungsdelikte (vgl. R u m p f [Anm.20],
S.255ff.; T. Oguzhan, Der Bestimmtheitsgrundsatz und die Art.141 Abs.1, 2 und 142

Abs.1 des Türkischen Strafgesetzbuches [Diss. Bonn 1978] und seine Absicherung in den

Art.13, 14, U und 28 TV sowie in der Präambel [keine Meinung und Ansicht gegenüber
den türkischen nationalen* Interessen, dem Grundsatz der Unteilbarkeit von türkischem

Dasein, Staat und StaatSgebiet [u. a. in.] werde geschützt]) widerspruchslos in das

Verfassungsgefüge paßt.
32 Allgemein zum Gesetzesvorbehalt: Ö z b u d p n (Anm. 7), S. 82 ff.; S o y s a 1 (Anm. 6),

S. 195 ff.
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einen Mindeststandard an Grundrechtsschutz zu denken ist33. Hierunter

wiederum fällt auch der Gesetzesvorbehalt (zumindest auf Grund eines

Gesetzes) bei Grundrechtseingriffen.
Zum, zweiten spricht auch der Vorschriftenmechanismus der Art.91 und

119ff. TV für die Fortgeltung des Gesetzesvorbehalts, jedoch in, modifi-

zierter Form. Art.91 TV regelt den E-rlaß von Rechtsverordnungen (mG)
im Normalfall.. Bei diesen Rechtsverordnungen handelt es sich um mate-

rielle Gesetze34. Sie sind damit auch Gesetze im Sinne des Gesetzesvor-

behalts des Art.13 Abs.1 TV, der sich nicht auf das formelle Gesetz be-

schränkt35. Letzteres ergibt sich - im Umkehrschluß - auch daraus, daß

Art.91 Abs.1 TV diejenigen Grundrechte aufzählt, die nicht durch Rechts-

verordnungen.(mG) eingeschränkt werden dürfen. Und damit stößt man

zugleich auch auf diejenige Regelung - ebenfalls in Art.91 Abs.1 TV -, die

sich auf Rechtsverordnungen (mG) im Not- und Ausnahmezustand be-

zieht: Das Verbot der Einschränkung der klassischen Freiheits- und politi-
schen Rechte gilt für Rechtsverordnungen (mG) vorbehaltlich der

der Ausnahmezustandsverwaltung und des Notstandes, also nur für den

Normalfall..Daraus kann wohl geschlossen werden, im Not- und Ausnah-

mezustand dürften nunmehr Grundrechte beliebig durch und auf Grund

von Rechtsverordnungen (mG) eingeschränkt werden36 - in den Grenzen

des Art.15 TV und eines den besonderen Umständen angepaßten Über-
maßverbots (Verhältnismäßigkeitsprinzip). Dies läßt sich etwa folgender-
maßen begründen37:
Zwar heißt es in Art.121 Abs.2 bzw. 122 Abs.5 TV, daß die Art und

Weise der Beschränkung oder Aussetzung der Grundrechte und -freiheiten

im Sinne des Art.15 der Verfassung durch Gesetz geregelt werden. Zu-
nächst ist damit aber einmal ein vor dem Eintritt des Not- und Ausnahme-

33 Dies ergibt sich auch aus der einschlägigen Rechtsprechung des türkischen Verfas-

sungsgerichts (vgl. z. B. die in Anm.22 zitierten Entscheidungen).
34 Es wäre sicherlich auch vertretbar, im Hinblick auf die Anbindung an ein parlamenta-

risches Ermächtigungs- und Zustimmungsverfahren jedenfalls im Normalfall die Rechtsver-

ordnungen (mG) auch als Gesetze im formellen Sinne zu sehen. Bei Rechtsverordnungen
(mG) im Not- und Ausnahmezustand wäre dies allerdings etwas problematischer, weil hier

die Rechtsverordnungen (mG) bereits ohne diese parlamentarische Anbindung gelten.
35 Dies bedeutet indessen nicht, daß nun jegliche Norm, der man den Charakter eines

materiellen Gesetzes zuweisen könnte, die Bedingungen des Gesetzesvorbehalts erfüllt. Ein-

fache Rechtsverordnungen (türk.: tüzük; Art.115 TV) gehören z. B. nicht dazu, so wenig

wie die Verwaltungsverordnungen (türk.: yönetmelik).
36 Vgl. S o y s a 1 (Anm.6), S.339. Anders noch C. R u in p f Zur neuen türkischen Ver-

fassung, EuGRZ 11 (1984), S.256ff. (258).
37 Bei S o y s a 1, ibid., fehlt eine derartige Begründung.
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zustandes zu erlassendes Gesetz gemeint, ein Gesetz, das der Ausfüllung
der Verfassungsregeln zum Not- und Ausnahmezustand - a &apos;prz&apos;ori dient.
Sowohl für den Notstand als auch für den Ausnahmezustand sind entspre-
chende Gesetze erlassen worden38. Beides sind Gesetze, die zwar unter

dem Eindruck konkreter - Erfahrungen erlassen: und - insbesondere das
Gesetz über die Ausnahmezustandsverwaltung (AV( &apos; gegebenenfalls
geändert worden sind. Dennoch wäre es vermessen zu sagen, sie seien in
der Lage, alle denkbaren oder gegenwärtig noch undenkbaren Situationen
in der Zukunft im Not- und Ausnahmezustand zu erfassen. In einer gege-
benen Situation im Not- und Ausnahmezustand in grundrechtsreleyariten
Bereichen wieder auf das ordentliche Gesetzgebungsverfahren&apos;zuruckgrei-
fen zu mussen, widerspräche dem Sinn der das Ver-
fahren zu vereinfachen und die schnellen und effizienten Handlungsmög-
lichkeiten einer ausnahmsweise zusätzlich gestarkten und mit gesetzgeberi-
schen Aufgaben betrauten Exekutive zu nutzen - zumal gerade unter der

Ausnahmezustandsverwaltung kaum ein Bereich in dem wegen der tat

sächlichen, den Ausnahmezustand begründenden Umstände besonderer

Handlungsbedarf besteht, nicht grundrechtsr sein dürfte.
Und ein weiteres, systematisches Argument: Wenn. sich schon

Art.13 TV für die Beschränkung von Grundrechten mit der Forderung
nach einem materiellen Gesetz begnügt, warum soll dies in Art.121 Abs.2
bzw. 122 Abs.5 TV anders sein, wo zum einen ebenfalls nicht ausdrücklich
von einem formellen Gesetz die Rede und zum anderen in Art.91 TV eine
Vorschrift zu finden ist, die eine auf das Grundrechteregime - nun&apos;Mehr im
Not- und Ausnahmezustand - bezogene Tunktion der&apos;Rechtsv.erordnung
(mG) bestimmt?,
Die Grundrechte stehen also im Not- und Ausnahmezustand zur - nur

durch einen geschwächten Parlamentsvorbehalt, begrenzten - Disposition
der Exekutive. Begrenzend wirkt hier allein Art. 15 TV, aus dem sich - wie
oben gesagt - ein Übermaßverbot herleiten läßt.

38 Gesetz über die Ausnahmezustandsverwaltung (AVG): Gesetz Nr.1402 vom

13.5.1971, RG Nr.13837 vom 15.5.1971, zuletzt geändert durch, Gesetz Nr.3423 vom

31.j.1988, RG Nr.19780 vom 9.4.1988, Notstandsgesetz (NG): Gesetz Nr.2935 vom

25.10.1983, RG Nr. 18204 vom 2710.1983, zuletzt geändert durch Rechtsverordnung.(mG)
Nr.299, RG Nr.19654 vom 4.12.198Z
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4. Rech und No,t-.und Ausnahrnezustand

Zwei Grundfragen nach der richterlichen Kontrolle sind zu untersChei-
den: Die eine Frage ist die nach der Kontrolle der Entscheidung über das

ob des Not- und Ausnahmezustands, die andere die nach der Kontrolle
der Entscheidungen im Not- und Ausnahmezustand, also des wi,e.

a) Richterliche Kontrolle der Erklärung
desNot-undAusnahmezustands

Die Antwort auf die Frage nach der. richterlichen Kontrolle des Mini-

sterratsbeschlusses und des ZustimmUtigsbeschlusses der GNVT über die

Verhängung des Not- oder Ausnahmezustandes ist in der Türkei Umstrit-

ten. Ein&apos;Teil der älteren Lehre meint, Ministerratsbeschluß und Zustim-

mungsbeschlUß der GNYT bildeten zusammen eigentlich - wenn auch

unter einer denGnicht erkennen lassenden Bezeichnung -
ein materielles Gesetz. Die Abweichung von dem für die Gesetzgebung
sonst vorgesehenen Verfahren sei unerheblich, das Verfassungsgericht
könne daher jedenfalls die Zustimmung des Parlaments, durch die ja erst

endgültig wirksam über das, ob des Not- oder Ausnahmezustandes ent-

schieden werde, überprüfen39.
Eine andere Variante besteht in der Auffassung, daß der Gesamtakt,

einschließlich der Zustimmung der Nationalversammlung, alle Vorausset-

zungen für einen Verwaltungsakt erfülle40. Ein weiterer, ebenfalls älterer
Teil der Lehre will schon den Ministerratsbeschluß allein als Verwaltungs-
akt durch die Verwaltungsgerichtsbarkeit überprüft sehen, zugleich aber
auch nicht auf eine Überprüfung des Zustimmungsaktes der Nationalver-
sammlung durch das Verfassungsgericht verzichten41. Diese Lehre konnte

39 L. D u r a n, Sikiyönetim Karan [Die Entscheidung über die Ausnahmezustandsver-

waltung], Tageszeitung Cumhuriyet vom 13. Z 1970, zitiert bei Ö z b u d u n (Anm.7), S.327;
L. D u r a n, idare Hukuku [Verwaltungsrecht] (Istanbul 1982); E. Te z i Türkiye&apos;de
1961 Anayasasina Göre Kanun Kavrami [Der Gesetzesbegriff gemäß der Verfassung von

1961 in der Türkei] (Istanbul 1972), S.18f. So auch der Große Senat des Staatsrats (DDK),
E.1970/839. K.1970/442, Urteil vom 3.Z1970, Dani§tay Dergisi [Zeitschrift des Staatsrats]
2 (1970), S.19.

40 Z. B. T. B. B a 1 t a, idare Hukukuna Giri§ [Einführung in das Verwaltungsrecht]
(Istanbul 1970), S.240.

41 S. S. 0 na r, idare Hukukunun Umumi Esaslarl [Die allgemeinen Grundlagen des

Verwaltungsrechts], Bd.III (3.Aufl. Istanbul 1966), S.1499ff. (1504); i. Giritli/P. Bil-

g e n, idare Hukuku (Istanbul 1967), 3. Buch, S. 117 (zitiert bei Te z 1 [Anm.39], S. 18);
B 11 g e n (Anm.2), S.99 ff. G i r i t 1 i hatte schon vor 1961 die Überprüfbarkeit der Entschei-

dung über den Ausnahmezustand vertreten, gegen die damals weit verbreitete Annahme, es
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sich aJdas - damals noch neue - System der -.-Verfassung von 1961 stützen,
nach dem einerseits (nach vorangegangener, vorbereitender Rechtspre-
chung des Staatsrats) Ministerratsbeschlüsse als justizfreie floheitsakte

nicht, Mehr in Frage kamen und der umfassendenRechtsweggarantie des

Art.1 .14 TV 1961 unterfielen, und andererseits selbst die Gesetzgebung mit

der Einrichtung des Verfassungsgerichts richterlicher Kontrolle,unterwor-
fen wurde. Interessant ist dabei, daß ausgerechnet Staatsrat und Verfas-

sungsgericht dieser Lehre nicht zur Geltung verhalfen, indem sie sich

jeweils - für&apos;den anderen infolge der ins&apos;oweit unzureichenden verfahrens-
.mäßigen Verknüpfungen nicht bindend42 - die Überprüfunggkompetenz
versagten: Der Staatsrat hat im Jahre 1970 seine Unzuständ!,gkeitzur Über-
prüfung einer Entscheidung über die Verhängung der Ausnahmezustands-
verwaltung erklärt, weil es sich dabei im Grunde um einenGe
akt handle43. Das Verfassungsgericht hat dagegen. die Gesetzeseigenschaft
des Gesanitaktes der Verhängung der Atisnahmezustgndsverwaltung ver-

neintundließdamitden -

Verfassungsgericht anfechtbaren Akte der Staatsgewalt (Art.147,Abs.1 TV
1961, heute: Art.148 Abs.1 Satz 1 TV) herausfalle&apos;n44 - eine unfreiwillige
und im wahren Sinne des Wortes undogmatische Rückkehr zum. ustiz-

freien Hoheitsakt bzw. acte de gouvernement (türk,i: hükümet tasar-

rufU)45.
Die heutige Lehre versucht nun nicht etwa, die dadurch entstandene

handle sich.um einen justizfreien Hoheitsakt (i. Gi.ritli, Örfi idare iläni Kararl Kalzai

Murakabeye l&apos;abi midir? [Unterliegt die Ausnahmezustandsverwaltung der gerichtlichen
Kontrolle?], !ÜHFM 22/istanbul Universitesi Hukuk Fakühesi Mecrnuasi. [Zeitschrift der

juristischen Fakultät der Universität Istanbul] [1957], S.112ff.; ders., Türkiye&apos;de ve Ya-

banci Meinleketlerde Hükmet Tasarruflarl [Die Regierungsakte in der Türkei -und in auslän-

dischen Staaten] (Istanbul 1958).
42 D. h.: keine Möglichkeit der Überprüfung von Verwaltungsgerichtsentscheidungen

durch das VerfäSSüngsgericht; Bindung des Verwaltungsgerichts-(Staatsräts) an Entscheidun-

gen des Verfassungsgerichts nur im.Einzelfall (konkrete Normenkontrolle) oder über die

Gesetzesbindung insoweitl als ein anzuwendendes Gesetz vom Verfassungsgericht aufgeho-
ben oder in anderem Zusammenhang in allgemeinverbindlicher. Weise verfassungskonform
ausgelegt worden ist.

43 Vgl. die in Anm.39 zitierte Entscheidung.
44 Urteilvom1Z11.1970,E.1970/44,K.1970/42,AMKD,9,S.443ff.(449).
45 Aus der türkischen Literatur zum Justizfreien Höheitsakt- vor 11 G i r 1 t 1 i, Tür-

kiye&apos;de (Anm.41); d e r s., iÜHFM (Anm.41); A. A k a n, idarenin Takdiei Tasarruflarmin

Ermessensentscheidutigen der Verwal-1 ü [Die richterliche KontrolleKaza:i K vono n t r o

tung], idare Dergisi [Zeitschrift für Verwaltung] 21 (1950)1 S.3 ff., nach 1,961: T. T. Y ü c e,

Hukuk Devletinde Ceza Muhakemesi Hukuku Esaslati [Die Grundsätze des Strafverfah-
rensrechts im (Erzurum 1968), S.23 f.; K. Ye n i c e HakArama Özgürliigü ve

Dani§tay [Das rechtliche Gehör und der Staatsrat], Insan Haklari Yilligi 2 (1980), S. 111 ff
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Rechtsschutzlücke zu schließen, sondern.sie statt dessen weiter zu begrün-
den: Sie folgt zunächst dem Staatsrat- insofern, als sie auf den Zustim-

mungsbeschluß der GNVT abstellt. Ues ist sicherlich insofern praxisge-
recht, als die Zustimmung des Parlaments zeitlich fast unmittelbar auf den

Ministerratsbeschluß folgt, letzterer als bloßer Verwaltungsakt also nur ein

außerordentlich kurzes Leben fiihrt46, bei bloßen Verlängerungen des

Not- oder Ausnahmezustands gar sowohl der Beschluß des Ministerrats als

auch die Zustimmung des Parlaments in der Regel vor dem Datum erge-
hen, an dem die laufende Periode des Not- bzw. Ausnahmezustands zu

Ende geht und die Verlängerung wirksam wird. Zugleich schließt man sich
aber auch dem Verfassungsgericht an. Denn beim Zustimmungsbeschluß
der GNVT handle es sich nicht um&apos;ein Gesetz, weil - so, etwa Ö z b u -

du n47 - die Grundrechte nicht unmittelbar betroffen seien und lediglich
ein bereits existentes Gesetz (das AVG) für anwendbar erklärt, werde.
Dieses Gesetz sei anfechtbar48, nicht aber zder Beschluß über dessen An-

wendbarkeit, zumal er nur einen organisch als Verwaltungsakt zu quali-
49fizierenden Beschluß bestätige

Das Vorliegen der in den Art.1 19 bis 122 TV genannten Bedingungen
und die Einhaltung der Ermessensgrenzen sind damit ohne richterliche

Kontrolle - bleibt also nur das Vertrauen in die verantwortungsbewußte
Wahrnehmung der einschlägigen Kompetenzen durch das Parlament. Be-

denkt man, daß in der Türkei zum Beispiel die Theorie vom jus .tizfreien

(117ff.), mit Hinweisen auf die Entstehungsgeschichte des Art.114 T-V 1961 (Rechtsweg-
garantie) (S. 118).

46 Gözübüyük (Anm.12), S.235f.&apos;; ders., Yönetim Hukuku (Anm.6), S.187

(Rz.445); Özbudun (Anm.7), S.325f., der ausdrücklich die Annahme eines justizfreien-
Hoheitsakts ablehnt.

47 Ö z b u d u ii, ibid., S.327, wo er der Argumentation des Verfassungsgerichts folgt.
48 Die Argumentation Ö z b u d u n s ist nicht überzeugend. Denn durch den Doppelbe

schluß wird zwar nicht unmittelbar in bestimmte Grundrechte eingegriffen, jedoch das

Grundrechteregime insgesamt zu Lasten des einzelnen und zugunsten der Exekutive verän-

dert und zudem die Anwendbarkeit des jeweiligen, im Hinblick auf den Grundrechtsschutz
unmittelbar bedeutsamen Gesetzes ausgelöst. Hinzu kommt, daß jedenfalls das AVG eben
nicht mehr auf seine Verfassungsmäßigkeit überprüft werden kann. Denn die mangelnde
verwaltungsgerichtlic,he Überprüfbarkeit gerade der einschneidenden Akte der Ausnahme-

zustandsverwaltung führt auch zum Abschneiden des einzigen Weges zum Verfassungsge-
richt, nämlich des konkreten Normenkontrollverfahrens. Umfassende Möglichkeiten, zu

einem konkreten Normenkontrollverfahren gegen das AVG über ein Verfahren vor einem

Militärgericht der Ausnahmezustandsverwaltung zu kommen, sind im Hinblick auf die

Beschränkung dieser Gerichte auf Fragen des materiellen und formellen Strafrechts (zu
letzterem enthält das AVG einige wenige, wenn auch durchaus bedeutsame Bestimmungen)
kaum vorstellbar.

49 Beachte die Ähnlichkeit mit der Argumentation B a 1 t a s (oben Anm.40).
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Hoheitsakt unter anderem.deshalb verlassen worden ist, weil-das Rechts-

staatsprinzip eined lückenlosen Rechtsschutz gebiete, so ist das von der

türkischen. Lehre erzielte Ergebnis etwas befremdlich.

b) Richterliche Kontrolle im Not- und Ausnahmezustand

Zunächst einma&apos;1 ist der Rechtsweg zum Verfassungsgericht verschlossen

(Art.1.48 Abs.1 TV), soweit,es um Rechtsverordnungen (MG) geht, die auf

Grund der Art. 119ff. TV erlassen worden sind. Die Geltendmachung der

Verfassungswidrigkeit. des Notstandsgesetzes (NG) selbst ist, durch Über-
15 Abs&apos;03 TV&quot; ebenso wie für alle während der Übergangszeit

nach dem Staatsstreich vom 12.September 1980 erlassenen Gesetze,
Rechtsverordnungen (MG) u. a., ausgeschlossen worden. Das gleiche gilt
auch für sämtliche während jener Zeit zum AVG erlassenen Änderungsge-
setze und entsprechenden Rechtsverordnungen (mG)..
Im Not-, und Ausnahmezustand selbst - unbeschadet der verfassungsge-

richtlichen Überp,r,üfbarkeit von im gewöhnlichen Gesetzgebu.ngsverfah
ren erlassenen Gdsetzen - ist eine Geltendmachung der formellen und
materiellen Verfassungswidrigkeit von in Fällen des Notstandes, der Aus-

nahmezustandsverwaltung und des Krieges erlassenen Rechtsverordnun-9

gen Mit Gesetzeskraft im Klage- oder Vorlagewege nicht statthaft

(Art. 148 Abs.1 Satz 3 TV).
Eine weitere Reduktion des Rechtsschutzes erlaubt Schließlich Art.125

-.

Abs,6 TV, wonach das Gesetz in den Fällen des Notstandes, der Ausnah-

mezustandsverwaltung, der Mobilmachung und des Krieges sOw-ie,.wegen
der nationalen Sicherheit, der öffentlichen Ordnung und -der allgemeinen
Gesundheit die Entscheidungen auf Aussetzung des Vollzuges be-
schränken kanp.*,Hier,geht es um den vorläufigen Rechtsschutz, der - je
nach Sachlage - Mit der Herstellung der aufschiebenden Wirkung der

Klage nach § 80 öder der einstweiligen Anordnung nach § 123 der deut-

schdn Verwalt.ungsgerichtsordnung zu vergleichen ist. Die Regel-Aus-
nahme-Technik des Art. 125 TV läßt den Schluß zu, daß das rechtsstaatli-
che Prinzip des umfassenden Rechtsschutzes (Rechtsweggarantie) sowohl

unter der normalen als auch unter der Nötstandsverfassung gilt, gesetzge-
berische Akte iM.&apos; Not-

*

oder Ausnahmezustand jedoch, von richterlicher
Kontrolle ausgenommen sein können; in jedem Falle aber unterliegen alle

Akte der Exekutive. der richterlichen Kontrolle. Ausgenommen, sind ..nur

die ausdrücklich genannten, wenn auch in *Ihrem Umfang nicht in jeder
Hinsicht klar, bestimmten Akte des Präsidenten der Republik sowie die
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Akte des Hohen Militärrates (Art.125 Abs.2 TV)50, sowie unter den so-

eben zitierten Bedingungen der vorläufige Rechtsschutz im Not- und Aus-

nahmezustand. Die Verfassungslage suggeriert also ein Fortbestehen recht

umfassender verwaltungsrichterlicher Kontrollmöglichkeiten auch im

Not- und Ausnahmezustand. Die Gesetzeslage sieht jedoch anders aus.

III. Der Einfluß der Gesetzeslage zum Not- und Ausnahmezustand

aufdas positive Verfassungsrecht

Wesentliche Züge der heutigen Gesetzeslage zum Not- und Ausnahme-

zustand sind ein Produkt der Übergangszeit der Jahre 1980 bis 19835.1

Gemäß Übergangs-Art.15 Abs.3 TV darf daher ihre Verfassungswidrig-
keit nicht geltend gemacht werden. Durch diese Fiktion ihrer Verfas-

sungsmäßigkeit erfährt die türkische Notstandsverfassung Veränderungen,
die in den oben behandelten Vorschriften der Verfassung nicht zum Aus-

druck kommen und ihnen zum Teil widersprechen. Das heißt, diejenigen
Teile der Staatsverfassung, die während der Übergangszeit auf Gesetzes-

ebene normiert worden sind, werden zwar nicht mit Verfassungsrang aus-

gestattet, jedoch in einer Weise aufgewertet, die sie neben und gegen die als

solche normierte Verfassung gewissermaßen als Metaverfassung durch-

dringen läßt. Dies führt zu einem eigenartigen und bedenklichen Ausein-

anderklaffen von Verfassungstext und positiver Verfassungsordnung.
Ähnliche Folgen haben auch solche Änderungen der Gesetzeslage, die

zwar nach dem Ende der Übergangszeit, aber unter dem Notstandsregime
erfolgt sind. Solche Änd*erungen mögen zwar auch positiv verfassungs-
widrig sein, können aber - ohne mit der ausdrücklichen Fiktion der Ver-

fassungswidrigkeit versehen zu sein - nicht Gegenstand eines Normen-

kontrollverfahrens vor dem Verfassungsgericht werden (Art.148 Abs.1
Satz 3 TV).

50 Die Verfassung von 1982 hat damit den justizfreien Hoheitsakt insoweit in be-
schränkter Form wieder eingeführt.

51 Zur Übergangszeit und der damaligen Verfassungslage vgl. Hirsch (Anm.5),
S.431 ff.; d e r s. in seiiier ausführlichen Einführung zu seiner Übersetzung der türkischen

Verfassung (Anm.4), S.507ff.
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1. Die Modifikation der Rechtsweggarantie

a) Im Notstand

Die in Art.125 Abs.6 TV vorgesehene Möglichkeit der Beschränkung
des einstweiligen Rechtsschutms im Not- und Ausnahmezustand, die oben
bereits erwähnt wurde, hat der Gesetzgeber in Art.33 NG genutzt. Durch
diese Vorschrift wird der einstweilige Rechtsschutz Akte.der Not-

standsverwaltung vollständig ausgeschlossen. Ob Art.33 NG damit mit
dem Wortlaut des Art. 125 Abs.6 TV übereinstimmt, istzweifelhaft, da der

Verfassunggeber - dies läßt sich aus der amtlichen Begründung entnehmen
offenbar nur von einer begrenzten Möglichkeit des Ausschlusses einst-

weiligen Rechtsschutzes ausgegangen war52. Art.33 NG genießt aber auch
den Schutz des !Dbergangs-Art.15 TV, so daß er nicht im Wege&apos;des Nor-
menkontrollverfahrens angegriffen werden kann.

Sehr viel weiter als Art.33 NG geht eine Vorschrift, die während der

Sommerpause des Parlaments im Jahre 1987 durch den Ministerrat unter

Berufung auf Art.4 NG, einer Wiederholung der Ermächtigung in Art. 121
Abs.3 TV, durch Rechtsverordnung (mG) (Rechtsverordnung 285) einge-
führt wurde53. Mit dieser Rechtsverordnung wurde die Möglichkeit ge-
schaffen, mehrere Notstandsprovinzen unter der Verwaltung. eines Re7
giö*nalpräfekten z&apos;usamnienzufassen54, der außerordentlich weitgehende
Befugnisse hat,- die zum T sogar in sogenannte benachbarte Provin-

zen, in denen eigentlich. kein Notstand herrscht, hineinreichen. Durch
Art.7 Rechtsverordnung 285 wird die yerwahungsgerichtliche Anfechtung
von Akten des,,Regionglpräfekten vollständig ausgeschlossen. Es bleibt
allein die im Hinblick auf einen effektiven Rechtsschutz unbedeutende
Möglichkeit der Erhebung einer Schadensersatzklage, gemäß Art,33 NG.
Der Trick, daß der Ministerrat sich beim Erlaß. der Rechtsyerordnun9
285 auf seine Notstandskompetenzen berufen hat, obwohl es sich eigent-

52 Vgl. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasi (Anm.13), S.187f.: Beschränkung des einstweili-

gen. Rechtsschutzes bei einigen Verwaltungsakten.
53 RG Nr.19517 vom 14.71987, geändert durch Rechtsverordnungen (mG) Nr.286 und

287, RG Nr.19518b&quot; vom 15.Z1987 und RG Nr.19530 vom 27.71987; Rechtsverordnung
(mG) Nr.299, RG Nr.19654 vom 4.12.1987

54 Im Jahre 1983 war es zu einem Anlauf zur Schaffung von acht Regionalpräfekturen
nach dem Vorbild Frankreichs gekommen, der dann aber aufgegeben wurde&quot; (vgl. C.

Rumpf, Verfassung und Verwaltung, Südosteuropa-Handbuch, Bd.IV, Türkei, lirsg.
von K.-1). Grothusen (Göttingen 1985), S.169ff. (S.195). Diese Idee wurde für den Not-
stand nun wieder aufgenommen und für acht Provinzen im türkischen Osten in die Praxis

umgesetzt.
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lich um eine mit dem Notstandsgesetz selbst auf der gleichen Ebene ste-

hende Regelung handelt,&apos;die im Rahmen der Normalverfassung hätte erge-
hen müssen55, hat dazu geführt, daß Art.7 Rechtsverordnung 285, der nun

ganz eindeutig gegen Art. 125 TV verstößt, wegen Art. 148 Abls.1
Satz 3 TV ebenfalls nicht zum Gegenstand eines verfassungsgerichtlichen
Normenkontrollverfahrens gemacht werden kann.

b) Im Ausnahmezustand

Gegen Akte der Ausnahmezustandsverwaltung ist der Rechtsweg ausge-
schlossen. Dies ergibt sichaus AVG, der dem AVG während
der Übergangszeit. angefügt worden iSt56. Dieser Zustand läßt sich wegen
Übergangs-Art.15 TV nicht über einen Normenkontrollantrag verfas-

sungsgerichtlich beseitigen. Damit behalten die Bürger unter der Ausnah-

mezustandsverwaltung zwar ihre G.rundrechtspositiOnen im Rahmen des

Art.15 TV, haben jedoch keinerlei Möglichkeit, durch richterliche Kon;-
trolle ihre Gewährleistung sicherzustellen. Zwar existiert die Normalver-

waltung und damit insoweit die verwzltungsgerichtliche Grundrechtege-
ähtleistung fort, doch ist die Qualifizierung der Akte als normal oderwa

durch den Ausnahmezustand bedingt letztlich offen und jeder gerichtli-
chen Kontrolle entzogen. Denn der Ausnahmezustandsverwaltung, die im
Rahmen der militärischen Behördenhierarchie unter dem Kommandeur

der örtlichen Streitkräfte der Provinz oder einer Region (AV-Komman-
deur) neben die Normalverwaltung tritt57 und dieser gegenüber beliebig
weisungsbefugt ist, sind außerordentlich umfassende Eingriffsbefugnisse
eingeräumt worden (Art.2 und 3 AVG), die bis zur frist- und rechtlosen-58

55 Dies gilt deshalb, weil die Rechtsverordnung 285 ihrer Formulierung zufolge nicht nur
für den Notstand in den gegenwärtig betroffenen Provinzen gilt, sondern wie das NG selbst

allgemeine Geltung für alle Zukunft bis zur Aufhebung oder Änderung der Rechtsverord-

nung 285 beansprucht.
56 Durch Gesetz Nr.2342 vom 14.11.1980, RG Nr. 17161 vom 15.11.1980.
57 Trotz dieses Umstandes ist die Bezeichnung Kriegsrecht verfehlt, zumal das Kriegs-

recht durch ein eigenes Gesetz geregelt ist (Nr.2941 vom 4.11.1983-1 RG Nr.18215 vom

8.11.1983).
58 D. h. ohne jeden Rechtsschutz, sei es in Form eines Rechtsbehelfs gegen den Entlas-

sungsakt selbst, sei es in Form einer Schadensers.atzklage. In vielen Fällen kommt es wegen

mangelnder Erfüllung der einschlägigen Frist, die etwa bei Männern in der Regel 25 Jahre
beträgt, zu schwerwiegenden Einbußen bei den Ansprüchen aus der Sozial- und Rentenver-

sicherung.
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Entlassung von Beamten und Angestellten des Staates59 geben und -deren

Ausübung in jedem Falle der Ausübung vonZüständigkeiten durch die -

Normalverwaltung vorgeht. Eine effektive G, der Tätigkeit der Aus-
nahmezustandsverwaltung ergibt sich eigentlich nur aus der Beschran-

kung der praktischen Handlungsmöglichkeiten bzw. Von Zeit undTerso-

nal.
Dieser Zustand ist weder mit Art. 125 TV60, noch mit Art. 13 EMRK zu

vereinbaren.

2. Unabhängigkeit der Strafgerichtsharkeit
: und Ri&apos;chter

a) Im Notstand

Im Notstand ändert sich nichts an der Zuständigkeit, der ordentlichen -

Strafgerichtsbarkeit&quot;-z-u der - trotz einiger Einschränkungen.- auch die für

die Strafverfolgung wegen, politischer und bestimmter anderer Delikte. zu-

Q&quot;nen erge-ständigen Staatssicherheitsgerichte,gehören.,deringe M,-odifikatio
ben sich daraus daß für, bestimmte Delikte-&apos;:im Notstand, wie etwa

Nichtbefolgen von Anordnungen* des Präfekten, dem verkürzten Strafver-

fahren für flagrante Straftaten zugeschlagen werden.

b) Im Ausnahmezustand

Anders verhält es sich. im Ausnahmezustand.. Die Militarisierung ider

Verwaltung geht hier mit einer Militarisierung,der Strafgerklitsharkeit ein-

her. Bestimmte Delikte, darunter alle politischen Delikte, fallen dann unter

bestimmten Voraussetzungen in die Zuständigkeit von Militärgerichten
(Art.13 AVG)61, die dann ausschließlich als Militärgerichte der. Ausnah-

mezustandsverwaltung (AV-Militärgerichte) tätigwerden. Darüber hinaus

59 Dies vor allem ist gegenwärtig Gegenstand umfangreicher Diskussionen, da der rech-t-
liche Status dieses Personenkreises nach der Beendigupg. des Ausnahmezustandes große
Probleme aufwirft, mit denen sich auch die türkische Verwaltungsrechtsprechung in größe-
rein Umfangauseinanderzusetzen hat.

60 Vgl. Ö z b u d u n (Anm.7), S.328, S o y s a1 (Anm.6); im Ergebnis auch G ö z ü.-
b ü y ü k (Anm. 12), S.236.

61 Die Folge ist zugleich, daß nicht dW zivile StPO, sondern das Militärgerichtsgesetz,
(MilitärStPO - siehe Anm.62) tangewendet wird, das gegenüber, der zivilen- StPO einige
Besonderheiten enthält. Weitere, zum Teil auch die ReQhtsstaatlichkeit des Verfahrens wei-

ter reduzierende Verfahrensvorschriften enthält auch, das ÄVG selbst.
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können die Staatssicherheitsgerichte in solche Militärgerichte der Ausnah-

mezustandsverwaltung umgewandelt werden.
Die Richterbank eines AV-Militärgerichts besteht gemäß Art.2 Mili-

tärStpo62 aus zwei Militärrichtern (bei mehr als 200 Angeklagten aus vier

Militärrichtern) und einem Offizier. Die Ordnungsgewalt im Gerichtssaal
hat das älteste Mitglied der Richterbank, das ist in der Praxis in der Regel
der Offizier, die Verhandlung wird:vom dienstältesten Richter geführt.
Die Militärrichter sind Voll)uristen,&apos; deren fachliche Ausbildung die gleiche
ist wie diejenige der zivilen Richter. Dem AV-Militärgericht kann auch ein
ziviler Strafrichter angehören, der seinem Status nach dem Hohen Richter-
und Staatsanwälterat, also, dem die richterliche Unabhängigkeit gewährlei-
stenden Staatsorgan (vgl. Art.159 TV) unterstellt bleibt (ZU&apos;satz-Art.5
AVG). Im Verfahren ist er einem Militärrichter gleichgestellt, kann also- -
dies kommt in der.Praxis auch vor - als dienstältester Richter auch die

Verhandlungsführung innehaben. Für die Militärrichter gilt grundsätzlich
das Militärrichtergesetz- (MilRiG)63. Der Versetzungsschutz, den sie im
Normalfall nach ihrer Einsetzung auf Grund Zusammenwirkens bestimm-
ter militäris*cher Behörden, des Verteidigungsminisiers, des Ministerpräsi-
denten und des Präsidenten der Republik (Art.16 MilRiG) genießen64,
wird im Ausnahmezustand unterlaufen: Die Zuweisung an ein AV-Militär-

gericht (Art.11 AVG) gilt nicht als Versetzung, sondern als vorüberge-
hende Abordnung. Zwar gilt während der Abordnungszeit wiederum der

Versetzungsschutz des Art.16 MilRiG - zumindest in sinngemäßer An-

wendung -, doch werden in der Praxis Militärrichter an den AV-Militärge-
richten sehr viel häufiger ausgewechseltrD5. Auf der unteren Ebene ist damit

62 Gesetz Nr.353 vom 25.10.1963, RG.Nr. 11541 b&quot;
vom 26.10.1963, mit späteren Ände-

rungen.
63 Gesetz Nr.357 vom 25.10.1963, RG Nr.11541bÜ vom 26.10.1963, zuletzt geändert

durch Gesetz Nr.2894 vom 22.9.1983, RG Nr.18171 vom 24.9.1983.
64 Der Versetzungsschutz besteht drei bzw. vier Jahre. Es ist zu beachten, daß ein

Militärgericht nicht geographisch gebunden, sondern bei einer bestimmten militärlschen
Einheit eingerichtet ist, bei Verlegung der Einheit also mitwandert.

65 Dies hängt nicht nur damit zusammen, daß viele Militärrichter im Vergleich mit ihrer

Tätigkeit bei den gewöhnlichen Militärgerichten außerordentlichen Belastungen in der AV-

Militärgerichtsbarkeit ausgesetzt sind und deshalb ihre Rückversetzung betreiben, sondern
auch mit den tatsächlichen Einflußmöglichkeiten der AV-Kommandeure. Rekord bisher: 21
Richterwechsel in einem großen politischen Prozeß im Zusammenhang mit Vorfällen in

Fatsa. Von türkischen Rechtsanwälten ist gelegentlich die - die Praxis stützende - Auffas-

sung zu hören, bei AV-Militärgerichten bestehe kein Versetzungsschutz. Eine richtige Aus-

legung der einschlägigen Rechtsvorschriften - insbesondere des Art.16 MilRiG - im Lichte
der der Verfassung zu entnehmenden und dem Rechtsstaatsprinzip entsprechenden Grund-
sätze der richterlichen Unabhängigkeit und des gesetzlichen Richters widerspricht dieser
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die Unabhängigkeit der Richter durch die Aufweichung der Richtergaran-
tie (Versetzungsschutz) reduziert.

Besonders stellt sich aber auch die Frage der Garantie des. gesetzli-
chen Richters. Sie wird in mehrfacher Hinsicht beeinträc-hiigt. Zwar kann

es selbst bei voller Geltung des Grundsatzes11 der-Ge-

richte aus unausweichlichen Gründen *zu Richterwechseln, kommen, doch

besteht bei der derzeitigen Regelung bzw. Praxis die Gefahr zu häufiger
Richterwechsel sowie willkürlicher Eingriffe in&apos;die Besetzungen der Rich,
terbänke. Außerdem- ist folgendes Argument yon&apos;besoriderem Gewicht.

Zwartändelt es sich bei AV-Militärgerichten: nicht eigentlich um Sonder

gerichte, da dieNäraussetzungen und Umstände ihrerEinrichtung sowie
I

die sachliche, funktionelle und örtlicheZuständigkeit in abstrakter Weise

vom Gesetz a priort bestimmt sind. Unsicherheit entsteht jedoch für solche

Täter, deren Straftaten drei Monate vor Ausrufung des Ausnahmezustan-

des begangen wurden und für jene Ausrufungknit ursächlich waren., Die im

Zeitpunkt der Tat geltende Zuständigkeitsregelungwird hier mit der Aus-

rufung, der Ausnahmezustandsverwaltung nachträglich in-, einer für: den

Täter, nicht vorhersehbaren Weise durch Entscheidungen mit* dominieren-
&apos;der Beteiligung der Exekutive und außerhalb eines ordentlichen Gesetzge- -

bungsverfährens verändert. Und schließlich hat der AV-Kommandeur auf

Grund des AVG für sämtliche einschlägige, Straftaten entscheidende Ein-

flußmöglichkeiten auf die Bestimmung alternativer Zuständigkeiten und

die Besetzungder Richterbank. Der gesetzliche Richter steht also let.zt--
lich zur Dispositiorides, AV-Kommandeurs.
Was bleibt, ist der Rechtszug in die Revisionsinstanz, zum Militärkassla

tionshof. Für dieses Gericht ändert sich:unter der Ausnahmezustandsver-

waltung nicht mehr, als daß durch die Zuständigkeiten der AV-Militärge-
richte sein Geschäftsanfall erheblich erhöht wird66.- Es bleibt.im übrig,
etwa bei der Auswahl der Richter durch den Präsidenten der Republik, der

sich für einen der vorn Militärkassationshof selbst aufgestellten drei Kan41-
daten für jede freie Stelle zu entscheiden hat *(Art. 56 Abs.2 TV). DieJ,
Richter des Militärkassationshofs genießen im,gro ganzen eine

Unabhängigkeit, die mit derjenigen der zivilen Gerichtsbarkeit zu verglei-

Auffassung.
Für eine gründliche Überprüfung der Frage, ob es sich bei den AV-Militärgerichten um

zuständige Gerichte im Sinne von Art.5 Abs. 1 a EMkK handelt, ist hier keinkäum.. Die

Frage dürfte aber. zu bejahen sein (vgl. etwa EGNIR im Fall Engel u. a., EuGRZ 3 [19176],
S.221 ff [226], Ziff.68).

66 Während der Übergangszeit hat man hierauf mit der Gründung eines fünften Senats

reagiert.
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chen ist. Durch diesen Umstand werden jedoch die Mängel im Hinblick
auf die Unabhängigkeit der Untergerichte und den gesetzlichen Richter
nicht völlig ausgeräumt. Die Möglichkeiten der Überprüfung der Tatsa-

chenermittlung oder der Einhaltung der Ermessensgrenzen bei der Beweis-

würdigung und bei der Strafzumessung sind für den Militärkassationshof

begrenzt. Er hat weder Einflußmöglichkeiten im Hinblick auf das Zustan-
dekommen der RiChterbank noch auf die Eingriffe des AV-Kommandeurs.*

IV Schluß

Es war nicht Anliegen dieses Beitrags, das türkische Recht der Not- und

Ausnahmezustandsverwaltung in allen Einzelheiten und allen-Auswirkun-

gen darzustellen. Zahlreiche weitere Probleme, wie etwa das)enige der

Erhöhung der Strafmaße für die in die Zuständigkeit der AV-Milltarge-
richte fallenden Delikte (Art.17 AVG)67 oder der Nachwirkung von Ver-

waltungsakten der Ausnahmezustandsverwaltung auch während der Zeit
nach Aufhebung des AusnahmezustandeS68, konnten in dem hier gezoge-
nen engen Rahmen trotz ihrer Bedeutung für die gegenwärtige rechtswis-

67 Gilt etwa die durch Art. 17 AVG bestimmte Erhöhung der Strafmaße um die Hälfte
auch fort, wenn das Endurteil des bis zum Abschluß des Verfahrens zuständigen AV-

Militärgerichts erst nach Aufhebung (in vielen Fällen viele Jahre später) des Ausnahmezu-
stands gesprochen wird? Vgl. dazu A. E. C in m en, 1402&apos;nin 17 Maddesi ile Getirilen Ceza
[Die mit Art.17 [des Gesetzes Nr.1402] eingeführte Bestrafung], Cumhuriyet vom 6.2.1986.
Schließlich wird das Fortdauern dieser Verfahren selbst diskutiert, -das auf dem durch Gesetz
Nr.2301 (vom 19.9.1980, RG Nr.17112 vom 21.9.1980, ergänzt durch Gesetz Nr.2766 vom

28.12.1982, RG Nr.17914 vom 30.12.1982) eingefügten Art.23 AVG beruht. Vgl. B. Ta-
n ö r, Siklyönetim Mahkemelerinin Yargilama Görevi [Die Rechtsprechungsaufgabe der Mi-

litärgerichte der Ausnahmezustandsverwaltung], Curnhuriyet vom 28.11.1985, S.2. Tanör
hält Art.23 AVG für verfassungswidrig. So auch der Strafrechtler S. D ö n in e z e r in der
Wochenzeitschrift Nokta vom 22.11.1987, S.16 (Verstoß gegen den Grundsatz der Straf-

gleichheit).
68 Dies gilt vor allem für die fristlose Entlassung von Personal des öffentlichen Dienstes

auf Grund von Art.3 AVG, die in der Regel ohne Begründung auf Anordnung des AV-
Kommandeurs durch die betreffende Behörde selbst erfolgt. Die türkische Verwaltungs-
rechtsprechung hat hierzu in letzter Zeit einige Entscheidungen getroffen, die nur zu einem

Teil zur Wiedereinstellung geführt haben. Vgl. R. Ay b a y, 1402&apos;Iiklerin Göreve Dönme-
mesi Hukuka Aykiridir [Die Nichtrückkehr der 1402&apos;er in ihren Dienst ist rechtswidrig], in:

Bahri Savci&apos;ya Armagan [Festschrift für Bahri Savci] (Ankara 1988), S. 192 ff. und in Cumhu-

riyet vom 6.1.1988, S.2; B. S a v c i, Sevgisizlik Gütmesi mi? [Von Lieblosigkeit geführt?],
Cumhurlyet vom 21.8.1985, S.2. Zur Rechtsprechung verschiedener Verwaltungsgerichte:
Cumhurlyet vom 17.8.1985; 11.11.1985; 1.2.1986; 21.3.1986; 9.1.1987; 20.1.1987;
20.8.1987; 25.12.1987; 10.2.1988 (Urteil des Staatsrats); Milliyet vom 8.3.1986 und
4.4.1986. Im Umdr-uck liegen hier vor: VG Nr.1 Istanbul, Urteil vom 26.2.1987, E.1986/

54, K. 1987/139; VG Nr. 1 Ankara, Urteil vom 6.2.1987, E. 1986/1067, K. 1987/91.
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senschaftliche und rechtspolitische Auseinandersetzung in der Türkei nicht
diskutiert werden.

Im Ergebnis dürfte jedoch deutlich.geworden sein, daß die türkische

Notstandsverfassung sowohl im Hinblick auf ihre Übereinstimmung mit

9&apos;den Anforderun &apos;en an die Gewährleistung von Grundrechten bzw. durch

garantierten Rechten, als auch im Hinblick auf ihre eigene,die EMRK
innere Konsistenz einige besondere Probleme aufwirft. Die Lösung dieser

Probleme kann von der türkischen Verfassungsgerichtsbarkeit nicht gelei-
stet werden, da der türkische Verfassunggeber den entsprechenden Rechts-

weg auf zweierlei Weise verschlossen hat. Da die Gesetzeslage, die - wie

gezeigt - mit dem Text der einschlägigen Verfassungsvorschriften in man-

cher Hinsicht nicht zu vereinbaren ist, zu we.sentlichen Teilen auf Gesetz-

gebungsakten des Nationalen Sicherheitsrats der Übergangszeit beruht, ist

eine Geltendmachung vor dem Verfassungsgericht durch Übergangs-
Art. 15 Abs.3 TV ausgeschlossen. Soweit -es sich dagegen um gesetzgeberi-
sche Akte in Form der not- bzw. ausnahmezustandsbedingten Rechtsver-

ordnung (mG) handelt, ist ihre verfassungsgerichtliche Überprüfung durch

das Verfassungsgericht durch Art.148 Abs.1 Satz 3 TV ausgeschlossen
worden.

All dies könnte zunächst einmal zur Aufforderung an den Verfassungge-
ber führen, Abhilfe zu schaffen. Dies gälte in erster Linie für Übergangs-
Art.15 TV, der den Rechtsgustand der Übergangszeit nach dem Putsch

vom 12. September J 980 bis heute nachwirken läßt. Es ist jedoch festzuhal-

ten, daß diese Verfas5Ungsvorschriften der Gesetzeslage keinen Verfas-
sungsrang verleihen, sondern lediglich entweder ihre Übereinstimmung
mit der Verfassung fingieren (Übergangs-Art.15 Abs.3 TV) oder aber aus

sachlichen Gründen - Seien sie berechtigt oder nicht - die Überprüfung
ihrer Verfassungsmäßigkeit ausschließen (Art.148 Abs.1 Satz 3). Der Ge-

setzgeber bleibt frei, die Gesetzeslage der Verfassung anzupassen. Es ist

sogar zu überlegen, ob er nicht verpflichtet ist, nach eigener Überprüfung
der Verfassungsmäßigkeit der &apos;betreffenden Vorschriften gegebenenfalls für

eine. Anpassung der Gesetzeslage an* die Verfassung zu sorgen. ..Denn

der Gesetzgeber ist laut Art.11 TV an die Verfassungsvorschriften als

rechtliche Grundregeln gebunden.
Letzteres gilt auch für die Gerichte. Auch sie sollte man nicht aus den

Überlegungen im Hinblick auf eine Korrektur des gegenwärtigen Zustan-

des ausschließen. Vielmehr ist eine Wiederaufnahme der nach der Einfüh-

rung des Verfassungsgerichts im Jahre 1961 aufgegebenen Diskussion um
die Möglichkeit der inzidenten Normenkontrolle zu erwägen.
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S u m m a r y

State of Emergency and Martial Law in the
Turkish Constitutional System

The &quot;reservations&quot; made by Turkey to her declaration of recognition of the

right of complaint for individuals in accordance with article 25 of the European
Convention on Human Rights 1 touch two issues which are of central significance
for a nation&apos;s minimum standard of human rights. One of these issues concerns

state of emergency and martial law.
The Turkish Constitution of 198 provides for four kinds of state of emergency

and. martial law. three of them are of considerable importance as the history of t.he

Republic has shown a widespread practice of government beyond &quot;normal&quot; consti-

tutional life. Articles 11 to 121 provide for two different cases of state of emer-

gency: one as a result of a naturalcatastrophe or an economical crisis, the other one

due to political unrest in a region or in the entire country. Article 122 provides for

two cases of.martial law: whereas martial law in the narrow sense means govern-

ment in the case of war and has not been subject to our considerations in this

article, &quot;martial law&quot; in the broader sense means,a higher degree of state of emer-

gency due to *political unrest challenging the life of the political and constitutional

system. In all the cases of state of emergency and martial law, civil government
continues. Under articles 119 to 121 government remains totally in the hands of the

civil administration, which gains additional powers in security matters. The pow-
ers of the civil administration are regulated by the State of Emergency Regulations
Act (Law No. 2935). Under article 122 a dual system with the civil administration

controlled by a military administration2 comes into force. A significant difference

of the latter in comparison to the two types of state of emergency consists in the

conferral of criminal jurisdiction over civilians in cases of political and certain other

delinquency to military courts. &quot;Martial law&quot; in the broader sense is regulated in

the Martial Law Regulations Act (Law No. 1402)3. All of these cases of state of

emergency and &quot;martial law&quot; cause severe problems in terms of basic principles of

the rule of law.
Under &quot;martial law&quot; the legal protection of the individual against the very

powerful military administration is completely excluded and acts of &quot;provisional

* Summary by the author.
1 Cf. C. Rumpf, Die Anerkennung des Individualbeschwerderechts gemH6 Art.25

EMRK durch die TUrkei, Za6RV 47 (1987), p.778 (English summary p.803).
2 The head of the civil administration, the Council of Ministers, is - as well as Parliament

and the judiciary with the greater part of its powers -not affected by military control.
3 Which should not be confounded with the Martial Law in Case of War Regulations

Act.

46 ZabRV 48/4
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legislation&quot; (statutory orders with the force of law enacted by the Council of

Ministers) cannot be subject to the control of the Constitutional Court. Though a

reduction of the. influence of the Parliament due to emergency reqPirements may
be acceptable to a certain extent, the possibilitiesi to: limit,fundamental rights
ticle 15 of the Turkish Constitution4), especially the lack of judicial control, do not

meet the minimum,requirements of natural justice the rule. of, law, even if the

extraordinary conditions of the state of emergency are, taken into account. This

Might not be true to the same extent f6rthie state of emergency (leading to extende,4
powers of -the administration) as far as the constitutional provisions are concerned.

Nonetheless, on the&apos;level of legislation, the Turkish - legislator has even gone be&apos;-

yond the constitutional limits and partly derogated the right to judicial review

against aIcts of the civil administration during a state, &apos;of emergency.,
One of the most critical points is-.the limitation*&apos;of basic principles of d.Atural

justice. Though the benches of the military martill-Jaw courts are occupied by., &quot;a

majority of military judges with aproper legal educati.op, their independence is

highly q&apos;uestionable. Despite the rule of non-reim which can &apos;be drawn
from the &apos;respective regulations on the position of,militar prac&apos;ice ofy judges, the t

the courts exhibited ah extraordinary fluctuation.9f judges-during political trials.

Only the Military Court of Cassation seems tIo show a Certain independence.
Another problem concerns the principle that judges.must be&quot;legally preassign&apos;ed&quot;,,
and arises from the fact that the criminal jurisdiction of, martiallaw courts also

comprises political &quot;crimes&quot; committed before the; coIMing into force of &quot;martial
law&quot;.

This legal situation is due to *a development that had started with th Coup of

September 12, 1980. Some of the most important sections of the Law No. 14Q2 and
the w:hole of the Law No. 293.5 - as well as A number of. very important -laws

determining the political system of today have been enacti during the periodof
transition (September 1980 to November 1983) by&apos;the National Security Council.
Due toIthis fact, they are part of the fiction of transitional article 15 of the Consti-
tuti6n,`according to &apos;Aich no law made by the National Security Council mayY

;

claimed to be unconstitutional -&apos;thus creating a sort of constitutional system Which
is not shown in the Constitution.

It should -be considered as a task of the present National Assembly, which-&quot;
nonetheless has&apos;the power to change laws that are under the protec.tion of

11

tr.an,si-
ti6nal.article 15 of the Constitution, to do so - for the &apos;Sake of the rule of law and
human rights.

4 Article 15 of the. Turkish Constitution shows some similarities to article 15 ECHR

[European Con&apos;vention.on Human Rights].
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